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Vorwort  

Vorwort

Wir leben in einer mobilen Gesellschaft. Doch je älter wir werden,  
desto mehr gewinnt die Kommune als Lebensort an Bedeutung. Ob wir 
gut älter werden, wie selbstständig wir unser Leben gestalten können, 
ob und welche Hilfen zur Verfügung stehen, hängt entscheidend da-
von ab, wie sich Kommunen auf die Herausforderungen einstellen, die 
mit einem wachsenden Anteil älterer Menschen in unserer Gesellschaft 
verbunden sind. Schon der Siebte Altenbericht der Bundesregierung hat 
hier ein Umdenken eingefordert. Der Neunte Altersbericht hat 2025 die 
Notwendigkeit einer integrierten Politik für ein gutes Leben im Alter 
bekräftigt.
	 Städte und Gemeinden, die sich dieser Aufgabe stellen, werden  
bessere Wohnorte nicht nur für ältere Menschen, sondern für alle Bürger- 
innen und Bürger. Sie denken ihre Strukturen von den Bedürfnissen der 
Menschen her und richten ihre Angebote langfristig aus. Sie schaffen 
Voraussetzungen dafür, dass Jung und Alt gesund und aktiv bleiben 
und sich bis in die letzte Lebensphase am Leben vor Ort beteiligen und 
ihre Kompetenzen und Erfahrungen auch anderen zur Verfügung stellen 
können. Davon profitieren alle, nicht nur die Älteren.
	 Der Anspruch aller Bürgerinnen und Bürger auf ein gutes Leben auch  
im Alter ist in § 71 Sozialgesetzbuch XII unter dem Titel „Altenhilfe“ 
festgeschrieben. In fast jeder Kommune gibt es schon heute Angebote, 
die das Leben im Alter erleichtern sollen. Ob sie richtig ausgerichtet und 
in der erforderlichen Zusammensetzung vorhanden sind, kann nicht 
dem Zufall überlassen bleiben. Dazu müssen die Bedingungen vor Ort 
analysiert, die Bedarfe ermittelt und Konzepte immer wieder überprüft 
und gegebenenfalls aktualisiert werden. 
	 Unsere Handreichung, die nun in zweiter aktualisierter Fassung 
vorliegt, soll Mut machen, das Thema – auch bei schmalen Ressourcen 
– aufzugreifen. Es gibt bereits gute Beispiele, die zeigen, was möglich 
ist, um vor Ort bessere Rahmenbedingungen für das Leben im Alter zu 
schaffen.

Ihre 
Dr. Regina Görner
Vorsitzende der BAGSO
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Einleitung
Die Gruppe der älteren Menschen in der Ge-
sellschaft wächst. Viele Kommunen haben in 
den letzten Jahren erkannt, dass eine be-
darfsgerechte Seniorenarbeit einen wesent-
lichen Beitrag dazu leistet, eine Stadt, eine 
Gemeinde oder einen Landkreis lebenswert 
zu machen. Durch geeignete Angebote und 
Strukturen können die Potenziale der älteren 
Generation zu einem Gewinn für das Gemein-
wesen werden. Zugleich stehen Kommunen 
in der Pflicht, durch präventive Angebote 
Einsamkeit im Alter und anderen altersbe-
dingten Schwierigkeiten vorzubeugen. Dazu 
gehört auch, gute Unterstützungsstrukturen 
bereitzustellen, damit ältere Menschen trotz 
beginnender Hilfe- und Pflegebedürftigkeit 
ein weitgehend selbstständiges Leben führen 
können. Darüber hinaus tragen präventive 
Angebote dazu bei, Hilfe- und Pflegebedarf 
gar nicht erst entstehen zu lassen, und kön-
nen Kommunen so auch finanziell entlasten.1

	 § 71 SGB XII macht es den Landkreisen und 
kreisfreien Städten zur Aufgabe, die selbst-
ständige und selbstbestimmte Lebensführung 
sowie die gesellschaftliche Teilhabe älterer 
Menschen zu fördern. Teilhabe setzt jedoch 
eine geeignete soziale Infrastruktur voraus. 
Etliche Kommunen haben teilweise schon vor 

Jahren damit begonnen, die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen. Sie weisen inzwischen eine 
gewachsene Altenhilfestruktur auf, die bei Be-
darf verlässlich Unterstützung bietet.
	 Zur Grundausstattung einer offenen  
Seniorenarbeit zählen Beratungsangebote, 
aber auch Strukturen, die Gelegenheiten für 
Begegnungen und Engagement bieten. Die 
vorliegende Handreichung gibt Seniorenver-
tretungen, Seniorenbeiräten und Senioren- 
initiativen Anregungen, wie sie in ihrer  
eigenen Kommune eine solche Grundaus-
stattung systematisch aufbauen können, die  
den grundsätzlichen Anforderungen an eine 
offene Seniorenarbeit genügt. Konkrete ge-
lungene Beispiele machen zudem deutlich, 
dass es Gestaltungsspielräume gibt und die 
Bandbreite der möglichen Lösungen groß ist.
	 Aufgabenträger der Altenhilfe gemäß § 71 
SGB XII sind kraft Bundesrecht die Landkreise 
und kreisfreien Städte. Von der Möglichkeit 
einer abweichenden Bestimmung, wie bei-
spielsweise einer Verlagerung der Zuständig-
keit auf die Städte und Gemeinden, haben 
die Länder keinen Gebrauch gemacht.2

	 In § 71 SGB XII ist von Altenhilfe die Rede. 
Dieser Begriff stellt den Fürsorgegedanken 
in den Vordergrund. In dieser Handreichung 
wird jedoch überwiegend von Altenarbeit 
gesprochen. Dieser Begriff ist unseres Erach-
tens besser geeignet, um dem Anspruch auf 
ein selbstbestimmtes Altern und der Vielfalt 
der Lebenslagen im Alter gerecht zu werden. 
Zudem ist er auch in der kommunalen Praxis 
weit verbreitet.

4

1	 Dahlbeck, E.: Kommunale SeniorInnenförderung im 
Lichte knapper kommunaler Haushalte. In: Forschung 
aktuell 5/2025. Gelsenkirchen. www.iat.eu. 
Wenn nicht anders vermerkt, wurden alle Internetquellen 
am 9.12.2025 zuletzt abgerufen.

2	 Hellermann, J.: Die Altenhilfe nach § 71 SGB XII und der 
rechtliche Rahmen für ihre Weiterentwicklung. Rechts-
gutachten. Bonn 2022, S. 8f. www.bagso.de.

https://www.iat.eu/media/iat-aktuell2025-05.pdf
https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2022/BAGSO_Rechtsgutachten_Altenhilfe_.pdf
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Einleitung  

	 Beispiele aus der kommunalen Praxis sollen dazu anregen, 
diejenigen Elemente und Aspekte aufzugreifen, die für den 
Aufbau einer grundlegenden Infrastruktur der kommunalen 
Altenarbeit nützlich sein können, und sie an die Bedarfe, 
Ressourcen, Rahmenbedingungen und politischen Zielvorstel-
lungen vor Ort anzupassen. 
	 Um diesen Prozess zu unterstützen, werden Fragen an  
die Hand gegeben, die jede Seniorenvertretung und Senioren-
organisation an ihre jeweilige Kommune stellen kann. Mit ihrer 
Hilfe lässt sich klären, wie es vor Ort um die Altenhilfeplanung 
steht und welche Angebote für Beratung, Begegnung und En-
gagementförderung es bereits gibt. Und es kann ein Dialog  
darüber beginnen, was noch getan werden muss, um der  
aus § 71 SGB XII folgenden rechtlichen Verpflichtung nachzu-
kommen.

In den folgenden Kapiteln geht es um:
	 § 71 SGB XII als rechtliche Grundlage der kommunalen  

	 Altenarbeit und seine Bedeutung für deren Gestaltung 

	Altenhilfeplanung als Voraussetzung für die Entwicklung 
	 kommunaler Konzepte

	Möglichkeiten der Förderung von Seniorenangeboten  
	 durch die einzelnen Bundesländer

	Beispiele aus verschiedenen Kommunen zur Gestaltung  
	 von Beratungs-, Begegnungs- und engagementförder- 
	 lichen Angeboten für ältere Menschen.



Ausgangslage
Viele Kommunen haben sich bereits den Herausforderungen 
des demografischen Wandels und den Anforderungen an eine 
Infrastruktur und Altenpolitik gestellt, die den Bedürfnissen 
und Bedarfen älterer Menschen entsprechen. Die Struktur der 
kommunalen Altenhilfe und die darauf aufbauenden Angebote 
der Seniorenarbeit weisen nicht nur zwischen den Bundes-
ländern, sondern mitunter auch von Ort zu Ort Unterschiede 
auf. Nicht alle beziehen sich ausdrücklich auf den Altenhilfe-
paragrafen. Zudem werden die vorhandenen Rechtsgrund-
lagen für die konkrete Ausgestaltung der kommunalen Alten-
arbeit oder Altenhilfe häufig unterschiedlich ausgelegt. 

1

6

Der rechtliche Rahmen der Altenhilfe

Eine wesentliche Grundlage für die kommunale Altenarbeit 
stellen die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Verpflich-
tungen der Kommunen im Rahmen der Gewährleistung der 
Daseinsvorsorge dar. Es gibt eine ganze Reihe von rechtlichen 
Regelungen, die für die kommunale Altenarbeit wichtig sind. 
Die zentrale Norm ist der sogenannte Altenhilfeparagraf  
§ 71 SGB XII.
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Ausgangslage  

§ 71 SGB XII nennt als wesentliche  
Ziele der Altenhilfe:

	 Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen,  
	 zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und

	alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbst- 
	 bestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen  
	 und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken.

Der Altenhilfeparagraf im Wortlaut siehe S. 13.

	 Um dem im Sozialgesetzbuch formulierten Ziel der Prä-
vention gerecht werden zu können, sind Angebote gefragt, 
die Ratsuchende darüber aufklären, welche Möglichkeiten 
und Hilfestellungen älteren Menschen in ihrer jeweiligen 
konkreten Lebenssituation zur Verfügung stehen, und ge-
gebenenfalls an andere Stellen weitervermitteln. 	  
	 In § 71 Abs. 2 SGB XII wird von Begegnung, Bildung und 
Kultur sowie der Aufrechterhaltung von sozialen Kontakten 
gesprochen. Die Teilhabe an diesen Handlungsfeldern ist 
für ältere Menschen aber nur möglich, wenn es überhaupt 
Angebote in diesen Bereichen gibt. Gleiches gilt auch für 
die im Gesetz genannten „Betätigungen“ und die Aufnah-
me eines gesellschaftlichen Engagements.
	 In der bisherigen Praxis der Kommunen wurde Altenhil-
fe und die entsprechende gesetzliche Vorgabe eher selten 
als Grundlage für die Bereitstellung einer Angebotsstruktur 
verstanden, die der Prävention und dem Erhalt und der 
Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe älterer Men-
schen dient. Einzelne Kommunen haben Vorgaben für Ein-
zelleistungen entwickelt, aufgrund derer ältere Menschen 
konkrete Hilfen3 beantragen können.  

3	 Dazu gehören beispielsweise Fuß- 
und Handpflege, Mobilitätshilfen oder 
auch Umzugshilfen; vgl. Hamburg: 
Arbeitshilfe zur Gewährung von Geldleis-
tungen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII. 
www.hamburg.de; Oberbergischer Kreis: 
Merkblatt zur Altenhilfe gemäß § 71 SGB 
XII, 2019. www.obk.de; Engler, S. et al.: 
Gerontologisches Gutachten zu fachlich 
begründeten Einzelleistungen nach  
§ 71 SGB XII. Freiburg/Düsseldorf 2023.  
www.soz-kult.hs-duesseldorf.de.

https://www.hamburg.de/resource/blob/46456/b7289115f008cba96ee47f8ab7f0a954/ah-sgbxii-71-altenhilfe-anl01-data.pdf
https://www.obk.de/imperia/md/content/cms200/aktuelles/amt_50/allgemein/altenhilfe_merkblatt.pdf
https://soz-kult.hs-duesseldorf.de/personen/bleck/PublishingImages/forschungsprojekte/Gerontologisches%20Gutachen%20Einzelleistungen%20%C2%A7%2071%20SGB%20XII%20Auszug.pdf


 Altenarbeit in Kommunen

	 Einem Rechtsgutachten zufolge, das die 
BAGSO mit Unterstützung des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend im Jahr 2022 in Auftrag gegeben hat4, 
normiert § 71 SGB XII die Pflicht der kreisfrei-
en Städte und der Landkreise als Träger der 
Altenhilfe, ein Mindestmaß an Beratung und 
Angeboten zur Begegnung und Unterstützung 
von Engagement für ältere Menschen allge-
mein zur Verfügung zu stellen. 
	 Auch der Deutsche Landkreistag hat in 
seinem Positionspapier „Handlungsfelder 
für eine aktivierende Alterspolitik der Land-
kreise“5 aus dem März 2021 bereits die Not-
wendigkeit betont, wohnortnahe Beratungs-
stellen, engagementfördernde Infrastruktur 
wie Seniorenbüros, Freiwilligenagenturen, 
Mehrgenerationenhäuser und Kreisvolkshoch-
schulen in den Kommunen zu stärken.

4	 Hellermann, J.: Die Altenhilfe nach § 71 SGB XII und der rechtliche Rahmen 
für ihre Weiterentwicklung. Rechtsgutachten. Bonn 2022. www.bagso.de.

5	 Deutscher Landkreistag: Handlungsfelder für eine aktivierende Alters- 
politik der Landkreise. März 2021. www.landkreistag.de.

6 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge: Empfehlungen des 
Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge zur Umsetzung des  
§ 71 SGB XII. Berlin 2024. www.deutscher-verein.de.
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	 Der Deutsche Verein für öffentliche und 
private Fürsorge weist in seinen „Empfehlun-
gen“6 vom März 2024 gleichfalls darauf hin, 
dass § 71 SGB XII nicht nur einen Anspruch auf 
im Einzelfall zu gewährende Sach- und Geld-
leistungen umfasst, sondern auch eine Ver-
antwortung für den Aufbau einer Altenhilfe-
Infrastruktur sowie einen Beratungsauftrag 
begründet. Für deren Umsetzung sieht er nicht 
nur die Landkreise und kreisfreien Städte in 
der Pflicht, sondern auch die kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden, da sie die „örtliche 
Altenhilfe“ maßgeblich gestalten können. Ziel 
sei ein enges Zusammenspiel beider Verwal-
tungsebenen, das abgestimmt und koordiniert 
erfolgen müsse.

https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2022/BAGSO_Rechtsgutachten_Altenhilfe_.pdf
https://www.landkreistag.de/images/stories/themen/Senioren/210323_PosPap_Aktivierende_Alterspolitik.pdf
https://www.deutscher-verein.de/fileadmin/user_upload/dv/pdfs/Empfehlungen_Stellungnahmen/2024/DV-13-23_Umsetzung_71_SGB_XII.pdf
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Ausgangslage  

Altenhilfe, Sorge und Pflege verzahnen

Für ein gutes Leben im Alter sollten die präventiven und gesundheitsför-
dernden Angebote der Altenhilfe eng mit den örtlichen Unterstützungs-, 
Sorge- und Pflegestrukturen verzahnt sein. Die BAGSO setzt sich deshalb 
dafür ein, den Kommunen die zentrale Verantwortung für die Steuerung 
und Gestaltung der pflegerischen Versorgung zu übertragen. In ihrem 
Positionspapier „Sorge und Pflege: Neue Strukturen in kommunaler Ver-
antwortung“7 spricht sich die BAGSO dafür aus, den Städten und Gemein-
den die Zuständigkeit für Maßnahmen zur Vorbeugung, Milderung und 
Bewältigung von Hilfs- und Pflegebedürftigkeit zuzuweisen. Dabei muss 
zugleich auch die verlässliche und auskömmliche Finanzierung dieser Auf-
gabe geregelt werden.  
	 Die BAGSO knüpft mit ihrem Positionspapier an die Empfehlungen des 
Siebten Altenberichts zum Aufbau sorgender Gemeinschaften an.8 Zuletzt 
hat sich auch der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge der 
Forderung angeschlossen, Altenhilfe und Pflege vor Ort stärker miteinan-
der zu verknüpfen und entsprechende Empfehlungen erarbeitet.9

7	 BAGSO e. V.: Sorge und Pflege. 
Neue Strukturen in kommunaler  
Verantwortung. Positionspapier. 
Bonn 2023. www.bagso.de.

8	 Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend: Siebter 
Altenbericht. Sorge und Mitverant-
wortung in der Kommune – Aufbau 
und Sicherung zukunftsfähiger Ge-
meinschaften. 2. Auflage. Berlin 2017, 
S. 291. www.bmbfsfj.bund.de.

9	 Deutscher Verein für öffentliche 
und private Fürsorge: Empfehlungen 
des Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge e. V. für eine  
integrierte Senior*innenpolitik:  
Vernetzung von Altenhilfe- und 
Pflegestrukturen vor Ort. Berlin 2025. 
www.deutscher-verein.de.

https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2023/Positionspapier_Sorge_und_Pflege.pdf
https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/120144/2a5de459ec4984cb2f83739785c908d6/7-altenbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf
https://www.deutscher-verein.de/fileadmin/user_upload/dv/pdfs/Empfehlungen_Stellungnahmen/2025/DV-3-25_Vernetzung_von_Altenhilfe-und_Pflegestrukturen.pdf
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Grundausstattung und Ausbau  
von Angeboten der Altenarbeit

10 Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend: Siebter 
Altenbericht. Sorge und Mitverant-
wortung in der Kommune – Aufbau 
und Sicherung zukunftsfähiger Ge-
meinschaften. 2. Auflage. Berlin 2017. 
www.bmbfsfj.bund.de.

11	 So der Titel des Entwurfs eines 
Berliner Ausführungsgesetzes zum 
§ 71 SGB XII, vgl.: Berliner Gesetz 
„Gutes Leben im Alter“ – Altenhilfe-
strukturgesetz Berlin – LSBB Entwurf, 
Stand 12.4.2023. www.ü60.berlin.

Wie werden die Anforderungen, die sich aus 
dem erwähnten Rechtsgutachten zu § 71 SGB XII 
ergeben, aber nun konkret in die Planung und 
Bereitstellung eines „Mindestmaßes“ einbe-
zogen? Die bisherige Praxis zeigt, dass sich der 
Umfang und die Ausgestaltung der Angebote an 
Seniorenberatung, Begegnungsmöglichkeiten 
und unterstützenden Formen des Engagements 
älterer Menschen in den einzelnen Städten, Ge-
meinden und Landkreisen deutlich unterschei-
den. Und nur selten beziehen sich die Landkrei-
se, Städte und Gemeinden auf § 71 SGB XII, um 
die Notwendigkeit ihrer Altenarbeit zu begrün-
den.	  
	 Schon im Siebten Altenbericht der Bundes-
regierung „Sorge und Mitverantwortung in der 
Kommune - Aufbau und Sicherung zukunfts-
fähiger Gemeinschaften" 10 wurde festgestellt, 
dass die unterschiedlichen demografischen, 
sozialräumlichen und sozioökonomischen Bedin-
gungen in den Städten, Landkreisen, Gemeinden 

und Quartieren von wesentlicher Bedeutung 
für die Ausgestaltung der jeweiligen Grund-
struktur der Altenarbeit sind. Das Vorhanden-
sein von grundlegenden Angeboten gilt als ein 
entscheidendes Kriterium dafür, ob und wie 
Teilhabe für ältere Menschen vor Ort tatsächlich 
möglich ist. Gerade in benachteiligten Quar-
tieren oder im ländlichen Raum wird die Er-
reichbarkeit von Beratungs- und Begegnungs-
angeboten als wesentliche Grundlage für die 
Unterstützung eines „guten Lebens im Alter“11 
bezeichnet. Allerdings sind die Lebenslagen 
älterer Menschen vielfältig und sie sind unter-
schiedlich stark von altersbedingten Problemen 
betroffen.  
	 Deshalb muss die Angebotsstruktur auf ihre 
Bedarfslagen abgestimmt sein. Für die kon-
krete Ausgestaltung der Angebote wird eine 
grundlegende Altenhilfeplanung benötigt, die 
die spezifischen Gegebenheiten in den einzel-
nen Kommunen angemessen berücksichtigt. 

 Altenarbeit in Kommunen

https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/120144/2a5de459ec4984cb2f83739785c908d6/7-altenbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf
https://ü60.berlin/image/inhalte/file/2023-04-12_BE%20AHG_Gesetzentwurf_LSBB_final.pdf
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Kommunale Altenhilfeplanung und  
landespolitische Rahmenprogramme

Das Wissen über die sozialräumlichen Lebenslagen und Bedarfe älterer Men-
schen wird an verschiedenen Stellen aufbereitet. Informationen dazu finden 
sich beispielsweise in der Sozialberichterstattung12, in Konzepten zum demo-
grafischen Wandel13, in der Armuts- oder Gesundheitsberichterstattung oder 
auch in den Sozialraumanalysen, die im Rahmen integrierter Stadt- und Regio-
nalentwicklungskonzepte erstellt werden.14 
	 Teilweise werden einzelne oder mehrere Handlungsfelder, die für ältere 
Menschen relevant sind (Wohnen, Wohnumfeld, Mobilität, Beratung, Begeg-
nung, Bildung, Bewegung, Engagement, Beteiligung, Gesundheit), in kommu-
nale Pflegepläne oder Pflegeberichterstattungen aufgenommen. Ein Beispiel 
hierfür sind die durch das Land Rheinland-Pfalz vorgegebenen Pflegestruktur-
pläne auf kommunaler Ebene.15	  

12	 Ministerium für Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg: 
Praxisleitfaden Kommunale Armuts- und Sozialberichterstattung. Stuttgart 
2018. www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de; G.I.B. – Gesellschaft 
für innovative Beschäftigungsförderung mbH: Aufbau einer kommunalen  
Sozialberichterstattung. Arbeitshilfe für Kommunen und Träger. Bottrop 2019.  
www.gib.nrw.de.

13	 Zum Beispiel Demografiekonzept für den Kreis Kleve: ALP Institut für 
Wohnen und Stadtentwicklung GmbH: Demografiekonzept für den Kreis Kleve. 
Bericht 2021. Hamburg o.J. www.kreis-kleve.de.

14	 Zum Beispiel Geschäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz 
Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg: Auf dem Weg zu einer alternsfreundlichen 
Kommune am Beispiel der Stadtteilanalyse Weinheim-West. Heidelberg 2015. 
www.gesundheitliche-chancengleichheit.de.

15	 Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Rheinland-Pfalz: 
Arbeitshilfe zur Pflegestrukturplanung in Rheinland-Pfalz. 6. Auflage, 2021. 
www.lsjv.rlp.de.

Ausgangslage  

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Soziales/Praxisleitfaden_ArmSoz_Bericht.pdf
https://gib.nrw.de/wp-content/uploads/2025/04/2019_AP_Aufbau_kommunalen_Sozialberichterstattung.pdf
https://www.kreis-kleve.de/system/files/2024-11/Endbericht Demografiekonzept Kreis Kleve_Fassung_21_07_21.pdf
https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/fileadmin/user_upload/praxisdb/projekt/5320ecaab87ac5c2b149ec2bf8e01f1e/Abschlussbericht_mit_Handlungsempfehlungen_fuer_Kommunen_und_Akteure_-_PDF_5_.pdf
https://lsjv.rlp.de/fileadmin/lsjv/Themen/Sozialraumentwicklung/Pflegestrukturplanung_AUA/Arbeitshilfe_Pflegestrukturplanung.pdf


 Altenarbeit in Kommunen

12

16	 Vgl. Art. 69 des Gesetzes zur 
Ausführung der Sozialgesetze vom 
8.12.2006; www.gesetze-bayern.de.

	 Eher selten entstehen hieraus allerdings 
seniorenspezifische Handlungskonzepte und 
Maßnahmen. So gibt es in den rund 400 Land-
kreisen und kreisfreien Städten bundesweit 
insgesamt nur sehr wenige ausgewiesene ak-
tuelle Altenpläne respektive seniorenpolitische 
Gesamtkonzepte. Eine Ausnahme bildet Bay-
ern, das die Landkreise und kreisfreien Städte 
dazu verpflichtet, seniorenpolitische Gesamt-
konzepte zu erstellen.16 

	 In den meisten Kommunen beträgt der 
Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevöl-
kerung mindestens ein Viertel. Diese gesell-
schaftliche Realität gilt es anzuerkennen und 
seniorenpolitische oder integrierte Hand-
lungskonzepte zu entwerfen, die sich ex-
plizit und differenziert mit den Lebenslagen 
älterer Menschen beschäftigen. Um Teilhabe 
und Prävention zu stärken, wie es § 71 SGB XII 
vorsieht, bedarf es der Entwicklung konkreter 
Maßnahmen. 
	 So unterschiedlich wie die auf kommu-
naler Ebene zugrunde liegenden Planungen 
sind auch die Vorgaben oder Hilfestellungen 
der Bundesländer. Deren Landesprogram-
me, Leitlinien, Handlungsempfehlungen und 
Förderprogramme enthalten Unterstützungs-
möglichkeiten, die in den einzelnen Kommu-
nen als Ansatzpunkte für die Gestaltung einer 
örtlichen Infrastruktur der Altenarbeit dienen 
können. Die in dieser Handreichung enthal-
tene Übersicht ist zum überwiegenden Teil als 
Momentaufnahme (Stand: November 2025) zu 
verstehen. Die erwähnten Programme sind zu-
meist nur für einen zeitlich begrenzten För-
derzeitraum vorgesehen und betreffen unter-
schiedliche Angebotsinhalte (vgl. Kapitel 3).

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGSG-69


§ 71 SGB XII

13

Ausgangslage 

(1) 	 Alten Menschen soll außer den Leistungen nach den übrigen  
	 	 Bestimmungen dieses Buches sowie den Leistungen der Eingliede-	 	
	 	 rungshilfe nach Teil 2 des Neunten Buches Altenhilfe gewährt 
	 	 werden. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die 
	 	 durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu 
	 	 mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbst- 
	 	 bestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und  
	 	 ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken.

(2)	 Als Leistungen der Altenhilfe kommen insbesondere in Betracht: 
	 	 1. Leistungen zu einer Betätigung und zum gesellschaftlichen  
	 	 Engagement, wenn sie vom alten Menschen gewünscht wird,
	 	 2. Leistungen bei der Beschaffung und zur Erhaltung einer  
	 	 Wohnung, die den Bedürfnissen des alten Menschen entspricht,
	 	 3. Beratung und Unterstützung im Vor- und Umfeld von Pflege, 	  
	 	 insbesondere in allen Fragen des Angebots an Wohnformen bei 
	  	 Unterstützungs-, Betreuungs- oder Pflegebedarf sowie an  
	 	 Diensten, die Betreuung oder Pflege leisten,
	 	 4.	Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruch- 
	 	 nahme altersgerechter Dienste,
	 	 5. Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen,  
	 	 die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den  
	 	 kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen,
	 	 6.	Leistungen, die alten Menschen die Verbindung mit nahe  
	 	 stehenden Personen ermöglichen.

(3)	 Leistungen nach Absatz 1 sollen auch erbracht werden, wenn sie 	 	
	 	 der Vorbereitung auf das Alter dienen.

(4)	 Altenhilfe soll ohne Rücksicht auf vorhandenes Einkommen oder  
	 	 Vermögen geleistet werden, soweit im Einzelfall Beratung und 	 	
	 	 Unterstützung erforderlich sind.

(5)	 Die Leistungen der Altenhilfe sind mit den übrigen Leistungen 
	  	 dieses Buches, den Leistungen der örtlichen Altenhilfe und der 
	 	 kommunalen Infrastruktur zur Vermeidung sowie Verringerung  
	 	 der Pflegebedürftigkeit und zur Inanspruchnahme der Leistungen  
	 	 der Eingliederungshilfe zu verzahnen. Die Ergebnisse der Gesamt- 
	 	 planung nach § 58 sowie die Grundsätze der Koordination,  
	 	 Kooperation und Konvergenz der Leistungen nach den Vorschriften 
	 	 des Neunten Buches sind zu berücksichtigen.



Altenhilfeplanung  
und Altenhilfe- 
strukturen

2

Voraussetzung für ein strukturiertes, bedarfsgerechtes und  
sozialräumlich angepasstes Grundangebot der Altenhilfe  
ist eine Altenhilfeplanung, die über die notwendigen Ressourcen  
verfügt, um Daten aufzubereiten und einen möglichst  
partizipativen und nachhaltigen Planungsprozesses auf  
den Weg zu bringen. 

14
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Altenhilfeplanung und Altenhilfestrukturen  

Zumeist beauftragt der Rat des Kreises oder der kreisfreien 
Stadt die jeweilige Verwaltung mit der Ausgestaltung oder 
Weiterentwicklung der Angebote für ältere Menschen. Dies 
kann auch auf der Ebene einer kreisangehörigen Gemeinde 
oder Stadt erfolgen. Den Anstoß hierzu kann beispielsweise 
auch eine Seniorenvertretung geben. 
	 In den darauf folgenden Prozessschritten sollten die vor-
handene Seniorenvertretung sowie weitere relevante Akteure 
eingebunden werden. Dazu zählen vor allem Anbieter und Trä-
ger der verschiedenen Angebote der Altenarbeit vor Ort sowie 
Verbände, Vereine, Initiativen und Vertretungen von Selbsthil-
fegruppen, die als Projektgruppe den Prozess der Planung und 
Umsetzung aktiv begleiten können. Die Erstellung eines Ge-
samtkonzeptes, das möglichst partizipativ und ressortübergrei-
fend ausgerichtet ist, dient zur Vorbereitung und Umsetzung 
einer Mindestausstattung an Altenhilfeangeboten.

Planungs- und Umsetzungsprozess

Altenhilfeplanung sollte Teil einer umfassen-
den integrierten Sozialplanung sein. Eine in-
tegrierte Sozialplanung schafft die Grundla-
gen für kommunalpolitische Entscheidungen, 
die im konkreten Fall der Altenhilfeplanung 
die Bereitstellung von Mindestangeboten der 
Beratung, Begegnung und der Engagement-
förderung für ältere Menschen zum Ziel hat. 
Sie kann dabei auch weitere Handlungsfelder 
aufnehmen, die für die Lebenslagen älte-
rer Menschen von Bedeutung sind. Integ-
riert bedeutet auch, dass die verschiedenen 
Fachbereiche in der Kommunalverwaltung 
themenbezogen und ressortübergreifend 
zusammenarbeiten. Hierzu bedarf es eines 
konkreten Auftrags der zuständigen Pla-
nungs- oder Koordinationsstelle.
	 Der Deutsche Verein für öffentliche und 
private Fürsorge fasst die Aufgabe der in-
tegrierten Sozialplanung folgendermaßen 
zusammen:

„Die Sozialplanung analysiert die  
soziale Lage, stellt Bedarfe fest  
und plant soziale Daseinsvorsorge  
und soziale Infrastrukturen wie  
z.B. Angebote, Dienstleistungen,  
Knotenpunkte und Begegnungsorte  
(Betreuungseinrichtungen und  
andere soziale Einrichtungen und  
soziale Dienstleistungen).“ 17

Deutscher Verein für öffentliche und  
private Fürsorge

17	 Deutscher Verein für öffentliche und private  
Fürsorge: Eckpunkte des Deutschen Vereins für eine in- 
tegrierte kooperative Sozialplanung. Berlin 2020, S. 6f.  
www.deutscher-verein.de.

https://www.deutscher-verein.de/fileadmin/user_upload/dv/pdfs/Empfehlungen_Stellungnahmen/2020/dv-18-19_eckpunkte-sozialplanung.pdf


16

 Altenarbeit in Kommunen

	 In regelmäßigen zeitlichen Abständen soll-
ten die einzelnen Schritte wiederholt werden. 
Sollte es sich als notwendig erweisen, können 
so einzelne Zielsetzungen verändert und die 
erarbeiteten Maßnahmen angepasst werden. 
Dadurch kann flexibel auf unvorhersehba-
re Krisen, politisch gewollte Umsteuerungen 
und Strukturveränderungen, eine veränderte 
Personal- oder Finanzausstattung oder auch 
Landes- und Bundesprogramme, die neue 
Fördermöglichkeiten bieten, reagiert werden.
Ein solcher Planungsprozess setzt die entspre-
chenden Ressourcen in der Verwaltung vor-
aus, um die erforderlichen Informationen und 
Daten zusammenzutragen, die verschiedenen 
Fachabteilungen einzubinden, die beteiligten 
Akteure zu begleiten sowie die Analyse und 
Maßnahmenbeschreibung schriftlich auszu-
arbeiten. Teilweise kann auf vorhandene Teil-
berichte oder bestehende Netzwerke, Begleit- 
oder Projektgruppen zurückgegriffen werden. 
In anderen Fällen müssen solche Kontakte 
erst aufgebaut und konkrete Arbeitsvereinba-
rungen geschlossen werden. Eine eindeutige 
Aufgabenbeschreibung der zuständigen Stelle, 
wie sie beispielsweise in Jena formuliert wur-
de, ist dabei von Nutzen.

	 Idealtypisch handelt es sich bei dem 
Planungs- und Steuerungsprozess um einen 
Kreislauf, in dem die folgenden Schritte zu-
nächst nacheinander und dann immer wieder 
von Neuem durchlaufen werden: 

Planung und Umsetzung 
	 Analyse der Lebenslagen und  

		 Bestandserhebung der vorhandenen 	
		 Infrastruktur

	 Zielentwicklung

	 Bedarfsermittlung aufgrund der  
		 vorgegebenen Ziele und Analyse der 
		 Lebenslagen

	 Konkrete Maßnahmenplanung

	 Umsetzung der Maßnahmen

	 Überprüfung des Erreichten.
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Altenhilfeplanungund Altenhilfestrukturen  

	 Die thüringische Stadt Jena hat das Ziel ihrer Altenhilfe-
planung entsprechend § 71 SGB XII explizit darauf ausgerich-
tet, die Teilhabechancen älterer Menschen zu sichern und ihre 
Selbstständigkeit möglichst lange zu erhalten. Diese eindeu-
tige Orientierung sollte auch in anderen seniorenpolitischen 
Gesamtkonzepten aufgenommen werden. In einem Gesamt-
konzept, das grundlegende Handlungsbereiche der Altenarbeit 
umfasst, sollten konkrete Ziele benannt werden, die auf Basis 
einer fundierten Analyse der Lebenslagen älterer Menschen 
in den einzelnen Sozialräumen entwickelt wurden. So hat 
zum Beispiel Jena 2023 einen Altenbericht veröffentlicht, der 
konkrete Ziele benennt, die im Rahmen von Qualitätsdialogen 
regelmäßig überprüft werden.19 

„Die strategische Altenhilfeplanung bildet eine 
Schnittstelle zwischen dem Sozial- und dem  
Gesundheitswesen. Sie ist Teil der Integrierten  
Sozialplanung und konzentriert sich auf die Ziel-
gruppe der älteren Menschen. 
	 Die Planungsgrundlage ergibt sich durch die 
Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII. Es ist 
Ziel, die Teilhabechancen und die Selbstständigkeit 
alter Menschen so lange wie möglich zu sichern. 
[...] Im Bereich der Altenhilfeplanung ist die  
Beteiligung der Älteren sowie der Träger/innen  
von Diensten, Einrichtungen und Angeboten 
grundlegendes Prinzip. Die Planung dient zur  
Vorbereitung von Entscheidungen in politischen 

Gremien.“ 18

Stadt Jena: Altenhilfeplanung – Aufgaben und Arbeitsweise	

18	 Stadt Jena: Altenhilfeplanung.  
www.familie-jugend-soziales.jena.de.

19	 Stadt Jena: Altenbericht und Hand-
lungsempfehlungen. Jena 2023.  
www.jena.de.

https://familie-jugend-soziales.jena.de/de/altenhilfeplanung
https://familie-jugend-soziales.jena.de/system/files/2023-08/Altenbericht%202023.pdf
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	 In der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt wurden 
Grundlagen für eine integrierte Sozialplanung geschaffen, die 
sowohl eine stärkere Zusammenarbeit innerhalb der Verwal-
tungseinheiten und damit der Fachebenen als auch eine ver-
besserte sozialräumliche Planung ermöglichen. Hierzu wurden 
auch Personal- und Qualifizierungsbedarfe beschrieben sowie 
Abstimmungsprozesse und Vernetzungsstrukturen auf ge-
samtstädtischer und Quartiersebene festgelegt.20

	 Der aktuelle Stand der kommunalen Altenhilfeplanung in 
der jeweiligen Kommune lässt sich bei der Verwaltung erfra-
gen. Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge 
empfiehlt weitergehend, Altenhilfeplanungen im Rahmen 
integrierter Planungsansätze in den Bundesländern rechtlich 
zu verankern.21

20	Landeshauptstadt Erfurt: Inte-
grierte Sozialraumplanung der Lan-
deshauptstadt Erfurt. www.erfurt.de.

21	 Deutscher Verein für öffentliche 
und private Fürsorge: Empfehlungen 
des Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge e. V. zur Umset-
zung des § 71 SGB XII. Berlin 2024, S.9. 
www.deutscher-verein.de.

22	 Über die verschiedenen Anbin-
dungsmöglichkeiten von Sozialpla-
nung in der Kommune vgl. Ramboll:  
Endbericht Evaluierung des Landes-
programms „Solidarisches Zusam-
menleben der Generationen (LSZ)“, 
Berlin 2021, S. 19ff.  
www.lsz-thueringen.de.

Frage an die Kommune

Wer ist verantwortlich und mit entsprechenden  
Kompetenzen ausgestattet, die Planung vorzunehmen 
und den Prozess zu begleiten? 

Die Gestaltung des strategischen Planungsprozesses kann 
durch eine konkrete Altenplanungsstelle in der kommunalen 
Verwaltung erfolgen. Diese Stelle kann an das Sozialamt, als 
Stabsstelle beim Sozialdezernat oder direkt bei der Verwal-
tungsspitze der Gemeinde, der Stadt oder des Kreises ange-
gliedert sein. Sie kann aber auch als gesondertes Referat oder 
Abteilung der Sozialplanung eingerichtet werden.22  
	 In manchen Kommunen übernimmt ein kommunales Seni-
orenbüro, die Pflegeplanungsstelle oder eine Koordinations-
stelle für Altenarbeit diese Aufgaben. Eine weitere Möglichkeit 
besteht darin, einzelne Aufgaben an eine externe Stelle oder 
an ein Fachinstitut zu delegieren.
	 Neben einer klaren Festlegung der Aufgaben, der vorhan-
denen Kompetenzen und der Möglichkeiten zur verwaltungs-
internen fachübergreifenden Zusammenarbeit im Rahmen 
einer ressortübergreifenden Planungsgruppe ist eine ausrei-
chende Stellenausstattung unerlässlich, um eine nachhaltige 
Altenhilfeplanung sicherzustellen.

https://www.erfurt.de/ef/de/leben/soziales/152161.html
https://www.deutscher-verein.de/fileadmin/user_upload/dv/pdfs/Empfehlungen_Stellungnahmen/2024/DV-13-23_Umsetzung_71_SGB_XII.pdf
https://www.lsz-thueringen.de/fileadmin/user_upload/LSZ/Downloads/Endbericht_Evaluation_LSZ.pdf
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Altenhilfeplanung und Altenhilfestrukturen  

Frage an die Kommune

Wie werden die älteren Menschen und wesentliche  
Akteure in die Altenhilfeplanung und deren weiteren  
Umsetzungsprozess einbezogen?

Kommunale Seniorenvertretungen und Seniorenräte sollten 
als Vertretungsorgane älterer Menschen in den Planungspro-
zess einbezogen werden. In denjenigen Kommunen, kreisan-
gehörigen Städten und Gemeinden, in denen keine Senioren-
vertretungen existieren, gibt es zum Teil Seniorenbeauftragte, 
die diese Funktion wahrnehmen können. 
	 Für den Planungsprozess sollte eine Planungsgruppe ein-
gerichtet werden, in der Vertretungen älterer Menschen, 
Initiativen und Anbieter der Altenarbeit und Akteure angren-
zender Handlungsfelder und Netzwerke (Wohnen, Beratung, 
Soziales, Integration, Inklusion, Freizeit, Bildung, Kultur, 
Quartiersarbeit, Gesundheit, Pflege) mitwirken.
	 In jeder Kommune sollte es ein Beteiligungskonzept geben, 
das beispielsweise die Durchführung von Runden Tischen, 
Zukunftswerkstätten, Öffentlichkeitsarbeit, Befragungen oder 
Bürgerforen beinhalten kann.23 Sofern es vor Ort bereits eta-
blierte Formen der Beteiligung gibt, sollten sie im Planungs-
prozess aufgegriffen werden.

Frage an die Kommune

Welches Wissen besteht über die Lebenslagen älterer  
Menschen in der Kommune und ihren Sozialräumen?

Je nach Bundesland und Gebietskörperschaft stehen detaillierte 
Daten über die Bevölkerungs- und Altersstruktur sowie grund-
legende Lebenslagen zur Verfügung, die für eine kommunale 
Altenhilfeplanung aussagekräftig sind. Insbesondere für klein-
räumige Analysen muss oft auf größere Einheiten, Ableitungen  
aus Vergleichsdaten oder auf weitere Studien oder Statistiken 
auf Landes- und Bundesebene zurückgegriffen werden.24

23	 Zu Methoden, wie Partizipation 
gestaltet werden kann, vgl. die Web-
seite des abgeschlossenen Bundes-
modellprojekts Zukunftswerkstatt 
Kommunen. www.zukunftswerk-
statt-kommunen.de.

24	Vgl. auch IGES Institut GmbH:  
Handlungsempfehlungen zur  
Altenhilfeplanung. Berlin 2019.  
www.soziales.hessen.de.

https://www.zukunftswerkstatt-kommunen.de/projekt
https://soziales.hessen.de/sites/soziales.hessen.de/files/2022-06/handlungsempfehlungen_altenhilfeplanung_final_190513(1)_barrierefrei.pdf
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	 Insbesondere für Kreise und größere Städte sind kleinräu-
mige Datenanalysen sinnvoll, um zu wohnortnahen Bedarfs-
aussagen kommen zu können und entsprechende Angebote zu 
entwickeln. Ein konsequentes, abgestimmtes Monitoring, das 
den Kommunen bei kleinräumigen Analysen zur Verfügung ge-
stellt wird, ist hier hilfreich.

Datenerhebung für die kommunale  
Altenhilfeplanung

Typische Gebietszuordnungen:

	Gesamtstädtische bzw. kreisübergreifende Darstellung  
	 und Analyse

	Kreisangehörige Städte- und Gemeindeebene

	Ortsteil- oder Quartiersebene in identifizierten  
	 Sozialräumen. 

Grundlegende soziodemografische Daten: 

	Altersgruppen (60 Jahre oder 65 Jahre und älter, 80 Jahre 		
	 und älter) und deren Anteile an der Gesamtbevölkerung 

	Altersgruppen nach Geschlecht und Nationalität  
	 respektive Migrationshintergrund

	Bevölkerungsentwicklung in der Vergangenheit und  
	 Prognose der Bevölkerungsentwicklung nach Alters- 
	 gruppen und Nationalität respektive Migrations- 
	 hintergrund

	Grundsicherung im Alter nach Geschlecht und  
	 Nationalität respektive Migrationshintergrund

	Pflegebedürftige und Pflegebedarf.

Ausführliche Checkliste für die Erhebung von Grunddaten  
einer soziodemografischen Analyse im Anhang, S. 58. 



Altenhilfeplanung und Altenhilfestrukturen  

	 Um das Thema Einsamkeit im Alter angehen 
zu können, sind Angaben zur Haushaltsstruk-
tur (z.B. zur Anzahl der alleinlebenden älteren 
Menschen/Einpersonenhaushalte) auf klein-
räumiger Ebene von Vorteil. Solche Daten sind 
aber oftmals nur begrenzt verfügbar.
	 Vergleichsdaten auf Länder- und Bundes-
ebene sowie Fachpläne aus anderen Be-
reichen wie etwa der Stadtentwicklung, 
Quartierskonzepte oder Pflege- und Gesund-
heitsberichte können weitere Hinweise auf 
die bestehenden Bedarfe geben. 
	 Um konkrete Hinweise und Einschätzun-
gen von Bedarfen und Potenzialen innerhalb 
der älteren Bevölkerung auf kleinräumiger 
Ebene zu erhalten, bieten sich Gespräche mit 
Expertinnen und Experten, Runde Tische oder 
Bürgerforen an.

	 Darüber hinaus gibt es weitere Methoden, 
mit deren Hilfe sich die Interessen und Bedar-
fe älterer Menschen tiefergehend analysieren 
lassen. Dazu gehören unter anderem:

	Begehungen des Quartiers, Orts-  
	 oder Stadtteils

	Hintergrundgespräche mit lokalen  
	 Akteuren, um zu 	erfahren, in welchen 	
	 Quartieren es besonderen Unterstützungs- 
	 bedarf oder auch Ressourcen wie  
	 beispielsweise soziale Netzwerke gibt,  
	 die Vereine, Verbände, soziale Dienste, 	
	 Nachbarschaftsgruppen und weitere 
	 Engagierte miteinander verbinden und 
 	 die Grundlage für sorgende Gemein- 
	 schaften bilden können

	Runde Tische und themenbezogene  
	 Arbeitsgruppen 

	Repräsentative Befragungen, die häufig 
	 zwar aufwendig und kostspielig sind,  
	 aber auch aussagekräftige Informationen 
	 liefern.

Frage an die Kommune

Wird eine strukturierte, regelmäßige  
Bestandsaufnahme der vorhandenen  
Angebote vorgenommen, um sie  
mit den bestehenden Bedarfen  
abzugleichen?

Ohne eine Übersicht über vorhandene Angebo-
te können Lücken nicht identifiziert werden. 
Wenn Informationen über Unterstützungs-
möglichkeiten fehlen oder die Angebote die 
Zielgruppe nicht erreichen oder nicht zugäng-
lich sind, können bestehende Ungleichheiten 
in den Lebenslagen älterer Menschen verstärkt 
werden. Eine Bestandsaufnahme der bisheri-
gen Altenarbeit ist an vielen Orten zudem der 
erste Schritt, um die verschiedenen aktiven 
Organisationen und Gruppen miteinander zu 
vernetzen. Ein solches Netzwerk hilft dabei, 
Interessierte an diejenige Anlaufstelle weiter-
vermitteln zu können, die das für den indivi-
duellen Bedarfsfall passende Angebot macht 
oder kompetent weiterhelfen kann.

21
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	 Schaubild 1 zeigt, welche Bereiche die 
Bestandserhebung idealtypisch umfasst. Für 
eine umfassende Altenhilfeplanung werden 
alle Themenfelder einbezogen. Ein detail-
lierter Fragenkatalog zu den verschiedenen 
Handlungsfeldern der Altenhilfeplanung und 
Altenarbeit hilft bei der Erhebung des Be-
standes (siehe Anhang, S. 60). In der Praxis 
werden oftmals einzelne Handlungsbereiche 
ausgewählt, für die spezifische Konzepte und 
Maßnahmenvorschläge entwickelt werden. 

Auf dieser Grundlage wiederum kann die 
Kommune dann die notwendigen politischen 
Beschlüsse fassen. Dazu gehört beispielswei-
se auch das Einstellen der Ausgaben für die 
geplanten Maßnahmen in den kommunalen 
Haushaltsplan.
	 In Kapitel 4 wird die Grundausstattung, 
die nach § 71 SGB XII die zentralen Angebots-
formen Beratung, Begegnung und Unterstüt-
zung des Engagements umfasst, näher be-
schrieben. 

Handlungsfelder der kommunalen Seniorenpolitik 
Schaubild 1

Beratung

Information

Digitalisierung

Begegnung
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Frage an die Kommune

Wer ist für die Umsetzung verantwortlich?

Sobald der Rat der Kommune beschlossen hat, den Emp-
fehlungen des Altenplans oder des integrierten Sozialplans 
zu folgen, kann die Umsetzung oder Weiterentwicklung von 
Angeboten in Angriff genommen werden. Die Aufgabe, die 
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachstellen, Anbie-
tern und Akteuren der Altenarbeit sowie gegebenfalls auch 
Finanzierungsgebern zu koordinieren und die einzelnen Um-
setzungsschritte zu begleiten, kann von einer bereits beste-
henden Stelle oder auch von einer eigens dafür eingerichteten 
Stelle innerhalb der Verwaltung übernommen werden.

Frage an die Kommune

Wie wird die Nachhaltigkeit und fortlaufende  
Anpassung der bereitgestellten Angebote und  
Strukturen sichergestellt? 

Kommunale Altenpläne sollten in vorab definierten zeitlichen 
Abständen daraufhin überprüft werden, ob die Maßnahmen 
wie beabsichtigt durchgeführt wurden oder ob sie angepasst 
werden müssen. Bei einer Vielzahl der Altenpläne unterbleibt 
diese Überprüfung jedoch. In den meisten Fällen werden auch 
keine Indikatoren definiert, mit deren Hilfe sich beurteilen 
lässt, ob die Maßnahmen wirken, es gibt keine Jahresberichte 
und auch Auswertungsgespräche mit den Leistungserbringern 
finden in vielen Kommunen nicht regelmäßig statt. 
	 Eine systematische Fortschreibung bestehender Altenpläne 
hängt vom politischen Willen, von Finanzierungsspielräumen, 
Förderprogrammen, der fachlichen Begleitung durch Land  
und Bund und einer Vielzahl weiterer Faktoren ab. Für viele 
Kommunen und Akteure ist es mit erheblichem Aufwand  
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verbunden, Wirkungsindikatoren auszuarbeiten und weiter-
zuentwickeln. Eine Alternative hierzu besteht in regelmäßigen 
Austauschrunden, in denen über Erfahrungen mit den Ange-
boten der Altenarbeit berichtet und reflektiert werden kann. 
Diese Runden bedürfen einer Moderation durch die Kommu-
nen, um mit den verantwortlichen Anbietern und Akteuren zu 
produktiven Ergebnissen zu kommen. 

Kommunale Ausführungsbestimmungen 
zu § 71 SGB XII
 
Nur in wenigen kreisfreien Städten und Landkreisen werden 
die verschiedenen Elemente des § 71 SGB XII in konkrete Aus-
führungsbestimmungen oder Strukturvorgaben im Rahmen 
der Altenhilfeplanung überführt. Einige kreisfreie Großstädte, 
wie Jena, Dresden, Duisburg oder Gelsenkirchen, beziehen 
sich ausdrücklich auf den Altenhilfeparagrafen. 
	 Hildburghausen in Thüringen ist ein Beispiel für einen 
Landkreis, der sowohl einen Leistungskatalog nach § 71 SGB 
XII verabschiedet hat als auch einen Altenhilfeplanungspro-
zess und Infrastrukturausbau verfolgt. Sukzessive werden 
bestehende Einrichtungen und Institutionen auf Kreis- und 
Gemeindeebene als Informations- und Beratungsstellen für 
ältere Menschen einbezogen. Die Koordination läuft über die 
Sozialplanungsstelle, zu deren Aufgaben auch die Altenhilfe-
planung gehört.25

	 Der Rheinisch-Bergische Kreis in Nordrhein-Westfalen 
ist exemplarisch für jene Landkreise, die explizit Bezug auf 
die gesetzliche Grundlage nehmen. In seiner Arbeitshilfe zur 
kommunalen Seniorenarbeit26 werden fünf Säulen der Senio-
renarbeit definiert: (Senioren)Beratung, Planung und Koordi-
nation der kommunalen Seniorenarbeit, lokale Netzwerke und 
Gremien, Ehrenamt sowie Öffentlichkeitsarbeit. Weiterhin hat 
der Kreis als örtlicher Sozialhilfeträger die Aufgabe der Alten-
hilfe nach § 71 SGB XII im Jahr 2018 an seine acht kreisangehö-
rigen Kommunen delegiert.27 Dabei ist die Seniorenberatung 
in den Verwaltungen der Gemeinden unterschiedlich angesie-
delt und organisiert.

25	Landkreis Hildburghausen: Sozial-
planung. www.hildburghausen.de; 
Landkreis Hildburghausen: Leistungs-
katalog zu § 71 SGB XII im Landkreis 
Hildburghausen. 
www.hildburghausen.de.

26	Rheinisch-Bergischer Kreis:  
Kommunale Seniorenarbeit –  
Eine Arbeitshilfe zur zeitgemäßen 
Ausgestaltung der örtlichen Senio-
renarbeit im Rheinisch-Bergischen 
Kreis. Bergisch-Gladbach 2022.  
www.rbk-direkt.de.

27	 Rheinisch-Bergischer Kreis:  
Sozialhilfesatzung vom 5.7.2018. 
www.rbk-direkt.de.

https://www.landkreis-hildburghausen.de/Landkreis/Soziales-Familie/Landesprogramm-LSZ/
https://www.landkreis-hildburghausen.de/media/custom/2902_4903_1.PDF?1655900480#:~:text=Die%20Geld%2D%20und%20Sachleistungen%20nach,92%20SGB%20XII%20sind%20
https://www.rbk-direkt.de/arbeitshilfe-kommunale-seniorenarbeit-2022_online.pdfx
https://www.rbk-direkt.de/sozialhilfesatzung.pdfx
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„In den vergangenen Jahren wurde im  
Rheinisch-Bergischen Kreis der Bereich der  
Altenhilfe über die Seniorenberatung abge- 
deckt. In Kombination mit der Pflegeberatung  
als Senioren- und Pflegeberatung wurde  
die Zielgruppe der älteren Menschen zu  
pflegerischen Fragestellungen und Anliegen  
rund um das Alter beraten. Einige der acht  
kreisangehörigen Kommunen haben zusätz- 
lich koordinierende Tätigkeiten an die  
Senioren- und Pflegeberatung angegliedert  
oder die Instanz eines Seniorenbüros etabliert.  
Durch diese koordinierenden Handlungsfelder  
wird die reine Seniorenberatung ergänzt und  
die kommunale Seniorenarbeit im Sinne  
der Daseinsvorsorge ausgeweitet.“ 28

Rheinisch-Bergischer Kreis:  

Ausgestaltung der örtlichen Seniorenarbeit

28	Rheinisch-Bergischer Kreis: 
Kommunale Seniorenarbeit – Eine 
Arbeitshilfe zur zeitgemäßen Ausge-
staltung der örtlichen Seniorenarbeit 
im Rheinisch-Bergischen Kreis.  
Bergisch-Gladbach 2022, S. 5.  
www.rbk-direkt.de.

https://www.rbk-direkt.de/arbeitshilfe-kommunale-seniorenarbeit-2022_online.pdfx


Vorgaben und Programme 
der Bundesländer
 

Vorgaben oder Programme der Bundesländer zur Gestaltung 
einzelner Angebote oder der kommunalen Altenarbeit insge-
samt sind in der Regel mit finanziellen Förderungen verbun-
den, die den Handlungsspielraum der Kommunen erweitern. 
Bisher nehmen die Bundesländer in ihren Ausführungsge-
setzen, Richtlinien oder Programmen nur vereinzelt Bezug 
auf § 71 SGB XII. Wie sich aus dem bereits erwähnten Rechts-
gutachten zu dieser Norm ergibt, sind nach Auffassung der 
BAGSO die Länder gefordert, verbindliche Rahmenrichtlinien 
oder Ausführungsgesetze zu § 71 SGB XII zu erarbeiten, um 
Kommunen mehr Sicherheit bei der Planung und Ausgestal-
tung der örtlichen Seniorenarbeit zu geben. Dies betrifft 
sowohl die Vorgaben und Stellenausstattung für die kommu-
nale Altenhilfeplanung als auch die Mindestausstattung mit 
Angeboten zu Beratung, Begegnung und der Unterstützung 
von Engagement. 

3

26
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Während in den meisten Bundesländern Ausführungsgeset-
ze zu Pflegeplanung oder Pflegeentwicklung, Pflegeberatung 
und Pflegeinfrastruktur vorliegen, existieren für Altenhilfe-
planung, Seniorenberatung und weitere Basisangebote der 
Seniorenarbeit nur in wenigen Fällen derartige Vorgaben.
	 Die folgende knappe Übersicht29 listet Leitlinien, Förder-
programme und Aktivitäten der einzelnen Bundesländer im 
Bereich Seniorenarbeit auf, sofern sie Auswirkungen auf die 
Angebotsstruktur und damit auch auf Beratungs- und Begeg-
nungsangebote sowie engagementunterstützende Angebote 
in den Kommunen haben. Sie gelten aber in aller Regel nur 
für einen begrenzten Förderzeitraum, umfassen nur einzelne 
Aspekte der Seniorenarbeit oder sind auf spezifische Zielgrup-
pen ausgerichtet.

Hamburg

Die Hansestadt Hamburg hat Ausführungsbestimmungen zu 
Einzelfallleistungen im Rahmen des § 71 SGB XII erlassen.30 
Außerdem gibt es eine zum 1. Januar 2023 aktualisierte so-
genannte Globalrichtlinie31, die unter anderem vorsieht, in 
den Bezirken alle drei Jahre eine Bedarfsplanung vorzuneh-
men. Zudem sollen quartiersorientierte Seniorentreffpunkte 
in generationenübergreifende Quartierstreffpunkte überführt 
werden. Darüber hinaus will die Stadt Beratung sowie weitere 
Gruppenangebote im Rahmen von Zuweisungen an die Be-
zirksämter fördern. Damit ist eine grundlegende Unterstüt-
zung für Beratung und Begegnungsangebote in den einzelnen 
Stadtteilen sichergestellt.

29	Die Darstellung erhebt keinen  
Anspruch auf Vollständigkeit, da eine 
ausführliche Synopse den Rahmen 
der Handreichung sprengen würde.

30	Hansestadt Hamburg: Arbeitshilfe 
zur Gewährung von Geldleistungen 
der Altenhilfe nach § 71 SGB XII vom 
1.1.2018. Anlage 1. Stand: 15.9.2021. 
www.hamburg.de.

31	 Hansestadt Hamburg: Global-
richtlinie zur bezirklichen offenen 
Seniorinnen- und Seniorenarbeit in 
der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Stand: 1.1.2023. www.hamburg.de.

https://www.hamburg.de/resource/blob/46454/d1d0927413edf22d236cf53612e8e2ab/ah-sgbxii-71-altenhilfe-00-pdf-data.pdf
https://www.hamburg.de/resource/blob/51204/7c4ceeddb6d099227fc56cf1d660ef51/globalrichtlinie-bezirkliche-seniorenarbeit-data.pdf
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Berlin

2022 legte der Landesseniorenbeirat des Stadtstaats Berlin 
einen Vorschlag für ein Gesetzesvorhaben zum „Guten Leben 
im Alter“ vor, das sich konkret auf § 71 SGB XII bezieht und 
Strukturvorgaben enthält.32 Sowohl 2021 als auch 2023 sahen 
die Richtlinien der Berliner Regierungspolitik die Erarbeitung 
eines Altenhilfestrukturgesetzes vor.33 Die Senatsverwaltung 
für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege ließ dafür im Jahr 2024 
ein gerontologisches Gutachten zur Identifikation von Einzel-
leistungen nach § 71 SGB XII34 sowie eine Bestandsaufnahme 
der Altenhilfestrukturen im Land Berlin erstellen. Um wei-
tere fachliche Grundlagen zu erarbeiten, wurden zudem vier 
Arbeitsgruppen eingerichtet und mit relevanten Akteuren der 
Altenhilfe, vor allem aus den Berliner Bezirken und dem Lan-
desseniorenbeirat, besetzt. 
	 Nach aktuellem Stand (November 2025) soll die rechtliche 
und organisatorische Ausgestaltung der Altenhilfe nach § 71 
SGB XII als Ergänzung in das Berliner Ausführungsgesetz zum 
SGB XII aufgenommen werden. Eine konkretisierende Ver-
waltungsvorschrift soll sowohl die Einzelfallleistungen als 
auch die erforderliche Infrastruktur für „Information und 
Beratung“ sowie „Begegnung und Teilhabe“ näher beschrei-
ben. Geplant ist außerdem der Aufbau eines Monitorings, um 
Angebotslücken und Ausbaubedarfe systematisch zu erfassen. 
Die Landes- und die bezirkliche Altenhilfestrukturplanung 
werden bereits im Entwicklungsprozess aufeinander abge-
stimmt. Darüber hinaus ist eine Koordination mit der Landes-
pflegestrukturplanung vorgesehen. 

32	 Entwurf eines Berliner Gesetzes 
‚Gutes Leben im Alter‘ – Altenhilfe
strukturgesetz Berlin – LSBB Entwurf, 
Stand 12.4.2023. www.ü60.berlin.

33	Der Regierende Bürgermeister: 
Richtlinien der Regierungspolitik 
2023-2026. Wissenschaft, Gesundheit, 
Pflege. Berlin 2023. www.berlin.de.

34	Engler, S. et al.: Gerontologisches 
Gutachten zu fachlich begründeten 
Einzelleistungen nach § 71 SGB XII. 
Freiburg/Düsseldorf 2023.  
www.soz-kult.hs-duesseldorf.de.

https://ü60.berlin/image/inhalte/file/2023-04-12_BE%20AHG_Gesetzentwurf_LSBB_final.pdf
https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/senat/richtlinien-der-politik/#6
https://soz-kult.hs-duesseldorf.de/personen/bleck/PublishingImages/forschungsprojekte/Gerontologisches%20Gutachen%20Einzelleistungen%20%C2%A7%2071%20SGB%20XII%20Auszug.pdf
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35	Bayerisches Staatsministerium  
für Familie, Arbeit und Soziales: Kom-
munale Seniorenpolitik. München o.J.  
www.stmas.bayern.de.

36	Bayerisches Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales: Förder-
richtlinie „Selbstbestimmt Leben im 
Alter“ (SeLA) vom 13.5.2024.  
www.stmas.bayern.de.

Bayern

Die Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern sind nach 
Artikel 69 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze 
(AGSG) „verpflichtet, integrative regionale Seniorenpolitische 
Gesamtkonzepte zu entwickeln. […] Das Seniorenpolitische 
Gesamtkonzept basiert auf einer Bestandsanalyse sowie auf 
Prognosen, welche Herausforderungen sich für die jeweilige 
Kommune in Zukunft ergeben werden, um diesen aktiv zu  
begegnen.“35 
	 Im Rahmen des Förderprogramms „Selbstbestimmt im 
Alter (SeLA)“36 können bayrische Kommunen jeweils für vier 
Jahre maximal 80.000 Euro insgesamt für die Erstellung und 
Umsetzung von Quartierskonzepten beantragen. Finanz- und 
strukturschwache Gemeinden können nach dieser Phase eine 
jährliche Anschlussförderung in Höhe von 20.000 Euro erhalten.

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/senioren/3.6.2.2_broschure_leitfaden_fur_die_kommunale_seniorenpolitik_in_bayern.pdf
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2175_4_A_14506
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Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen hat im Rahmen eines Alten- und Pfle-
gegesetzes (APG NRW)37 die nordrhein-westfälischen Kreise 
und kreisfreien Städte verpflichtet, neben der den örtlichen 
Bedarfen entsprechenden pflegerischen Angebotsstruktur für 
ältere Menschen auch nicht-pflegerische Angebote sicherzu-
stellen (§ 4 Abs. 2 APG NRW). Die Pflicht wird inhaltlich nicht 
weiter konkretisiert. Allerdings müssen die Kosten, die durch 
diese Angebote entstehen, durch die zu erwartenden Einspa-
rungen im pflegerischen Bereich gedeckt sein. Das Land stellt 
somit keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung. Im Rahmen des 
Landesförderplans „Alter und Pflege“38 (§ 19 APG NRW) liegt 
der Schwerpunkt auf der Stärkung von Teilhabe und Engage-
ment im Alter sowie der Verringerung von Einsamkeit im Alter. 
Darüberhinaus stehen die sektorenübergreifende Vernetzung 
und die Unterstützung von Versorgungsstrukturen im Quartier 
im Zentrum. 

37	 Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Landespflegerechtes und Sicherung 
einer unterstützenden Infrastruktur 
für ältere Menschen, pflegebedürf-
tige Menschen und deren Angehörige 
(Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-
Westfalen – APG NRW) vom 2.10.2014. 
www.recht.nrw.de.

38	Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landes  
Nordrhein-Westfalen: Teilhabe älterer 
Menschen - Versorgung pflegebe-
dürftiger Menschen.  
www.mags.nrw.

30

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000024
https://www.mags.nrw/system/files/media/document/file/landesfoerderplan_alter_und_pflege_final_v2_bf.pdf
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Mecklenburg-Vorpommern

Für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern wurden se-
niorenpolitische Leitlinien mit Empfehlungscharakter39 er-
stellt. Als Handlungsfelder sind hier unter anderem Beratung, 
Information und Öffentlichkeitsarbeit, präventive Angebote, 
bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftliche Teilhabe 
aufgeführt. Weiterhin hat die Landesregierung einen Runden 
Tisch gegen Einsamkeit im Alter eingerichtet.

Hessen

Im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Soziales und In-
tegration wurden 2019 „Handlungsempfehlungen zur Alten-
hilfeplanung“ erarbeitet.40 Die Landesförderung zur Erstel-
lung kommunaler Altenpläne ab 2020 wurde 2025 beendet. 
Im Rahmen des Landesprogramms „Gemeindepflege“ über-
nehmen Fachkräfte im Vorfeld von schwerer Erkrankung oder 
Pflegebedürftigkeit die Feststellung eines sich abzeichnenden 
Unterstützungsbedarfs und Vermittlungsaufgaben.41

39 Ministerium für Soziales, Integra-
tion und Gleichstellung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern: Nachhal-
tige Verbesserung der Lebensqualität 
von Seniorinnen und Senioren. Leit-
faden für Landkreise, kreisfreie Städte 
& Städte, Ämter und Gemeinden zur 
Umsetzung eines seniorenpolitischen 
Gesamtkonzeptes. Schwerin 2019. 
www.regierung-mv.de.

40 IGES Institut GmbH: Handlungs-
empfehlungen zur Altenhilfeplanung. 
Berlin 2019. www.soziales.hessen.de.

41 Hessisches Ministerium für Soziales 
und Integration: Richtlinie zur Förde-
rung von Gemeindepflegerinnen  
und Gemeindepflegern für die Jahre 
2023 – 2026. Wiesbaden 2022.  
www.soziales.hessen.de.

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Soziales/Senioren/Seniorenpolitische-Gesamtkonzepte/?id=19064&processor=veroeff
https://familie.hessen.de/sites/familie.hessen.de/files/2024-03/handlungsempfehlungen_altenhilfeplanung_final_1905131_barrierefrei.pdf
https://soziales.hessen.de/sites/soziales.hessen.de/files/2022-12/22_12_02_richtlinie_gp_gezeichnet.pdf
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42	Niedersächsisches Ministerium  
für Soziales, Arbeit, Gesundheit  
und Gleichstellung: Förderung der  
Seniorenberatung in den Senioren- 
und Pflegestützpunkten  
Niedersachsen (SPN).  
www.ms.niedersachsen.de.

Niedersachsen
Durch einen Erlass vom 1. Dezember 2021, der bis zum Ende 
des Jahres 2026 gültig ist, fördert das Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung in Niedersachsen die Senioren-
beratung in den Senioren- und Pflegestützpunkten Nieder-
sachsen (SPN)42. In allen Kommunen des Bundeslandes, der 
Region und der Landeshauptstadt Hannover sowie der Stadt 
Göttingen können jährlich bis zu 40.000 Euro an Zuwendun-
gen für Personal- und Sachkosten gewährt und damit bis  
zu 70 %, in begründeten Ausnahmefällen bis zu 80 % der 
Kosten gedeckt werden. Insgesamt plant das Land dafür rund 
1,9 Millionen Euro Fördermittel pro Jahr ein. Die beschriebe-
nen Aufgaben des Seniorenstützpunktes umfassen Beratung 
und Information, auch zum bürgerschaftlichen Engagement, 
und den Auf- oder Ausbau lokaler Akteursnetzwerke. 
	 Die geförderte Maßnahme entspricht im Wesentlichen 
den in § 71 SGB XII genannten Beratungsinhalten. Sie werden 
ergänzt um zeitgemäße Anforderungen wie Netzwerk, Infor-
mations- und Öffentlichkeitsarbeit und den Aufbau digitaler 
Beratungsformate.  
	 Weitere Aufgabenbereiche, wie Wohnberatung, Quartiers-
arbeit, Nachbarschaftshilfe, Seniorenbegleitung und spezi-
fische präventive Beratungsangebote beispielsweise für die 
Zielgruppe älterer Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, 
sollen in den geschaffenen Stellen je nach regionalspezifi-
schen Bedarfen berücksichtigt werden.  
	 Das Programm wird durch die Landesagentur Generatio-
nendialog Niedersachsen fachlich begleitet.

https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie/senioren_generationen/senioren_und_pflegestutzpunkte_niedersachsen/beratungsstrukturen-fur-seniorinnen-und-senioren-sowie-fur-pflegebedurftige-14162.html
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Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz wurde von 2015 bis 2018 das Modell  
„Gemeindeschwesterplus“ erprobt. Nach einer Verstetigungs-
phase (2019–2022) mit anschließender Evaluation43 wurde es 
2023 in ein Landesprogramm44 überführt. Die Förderrichtlinie 
hierzu bezieht sich explizit auf § 71 SGB XII.45 
	 Als Zielgruppe sind ältere Menschen angesprochen, die 
nicht pflegebedürftig sind. Sofern sie einverstanden sind, 
werden sie von Fachkräften in ihrem Zuhause besucht, über 
das vorhandene breite Spektrum an Angeboten im Umfeld je 
nach Interesse und Bedarf informiert und gegebenen- 
falls weitervermittelt. Zu den Aufgaben der „Gemeinde-
schwesterplus“ gehört es zudem, weitere Angebote für diese 
Zielgruppe anzuregen und zu initiieren, um die örtlichen 
Strukturen weiterzuentwickeln. 
	 Im Rahmen des Programms fördert das Land Fachkräfte in 
den Landkreisen und kreisfreien Städten mit einem Stellen-
anteil von bis zu 1,5 Vollzeitäquivalenten. Hierfür wurden für 
das Jahr 2025 3,8 Millionen Euro Landesmittel zur Verfügung 
gestellt. Ende 2025 soll das Angebot in allen 36 Regionen um-
gesetzt sein.  
	 Unterstützt werden die Kommunen in Rheinland-Pfalz 
durch die Landesleitstelle „Gut leben im Alter“ des Ministe-
riums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, 
durch das Landesnetzwerk „Anlaufstellen für ältere Menschen 
in Rheinland-Pfalz“ und die Landesinitiative „Neue Nachbar-
schaften“. Im Rahmen dieses Programmes werden Haupt- und 
Ehrenamtliche qualifiziert, begleitet und vernetzt.

43	GKV-Spitzenverband: Evaluation  
des Projekts Gemeindeschwesterplus. 
Ergebnisbericht. Berlin 2023.  
www.mastd.rlp.de.

44	Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Transformation und Digitalisierung 
des Landes Rheinland-Pfalz:  
Landesprogramm Gemeinde- 
schwesterplus. Stand: 8.10.2024.  
www.mastd.rlp.de.

45 Ministerialblatt der Landesregie-
rung von Rheinland-Pfalz, Mainz, 
Januar 2025, S. 2. www.mastd.rlp.de.

https://mastd.rlp.de/fileadmin/06/04_Soziales/Soziales_Dokumente/Evaluationsbericht_Gemeindeschwester_2023.pdf
https://mastd.rlp.de/fileadmin/06/04_Soziales/Soziales_Dokumente/Landesprogramm_GS__Stand_08.10.2024.pdf
https://mastd.rlp.de/fileadmin/06/04_Soziales/Soziales_Dokumente/2025_Foerderrichtlinie_Gemeindeschwesterplus.pdf
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Thüringen

Der 2. Thüringer Seniorenbericht stellte Bedarf 
an einem niedrigschwelligen Beratungs-, In-
formations- und Weitervermittlungsangebot 
für ältere Menschen in der Nacherwerbsphase 
fest. Ausgehend von dieser Analyse wurde mit 
„AGATHE – Älter werden in der Gemeinschaft 
– Thüringer Initiative gegen Einsamkeit“46ein 
an Prävention orientiertes Beratungsangebot 
entwickelt. Die Angebote von AGATHE sind für 
alleinlebende Menschen ab einem Alter von 
63 Jahren gedacht, um die gesellschaftliche 
Teilhabe und Selbstbestimmung älterer Men-
schen bereits frühzeitig fördern zu können.  
	 Damit entspricht AGATHE der grundsätz-
lichen Zielsetzung des § 71 SGB XII, auch wenn 
die Richtlinien des Landes Thüringen keinen 
Bezug auf diese gesetzliche Grundlage neh-
men. Das Programm will ausdrücklich an den 
vorhandenen kommunalen und wohnort-
nahen Strukturen und Angeboten andocken, 
Netzwerke beleben und initiieren und die 
ausgewählten Sozialräume in Zusammenar-
beit mit der Sozialplanung weiterentwickeln. 
Voraussetzung für die Förderung ist eine 
nachvollziehbare Sozialplanung.  

	 Auf Basis des thüringischen Programms 
„Solidarisches Zusammenleben der Genera-
tionen“ (LSZ) startete AGATHE im Jahr 2021 
zunächst in acht Kommunen Thüringens. Im 
Jahr 2025 waren es bereits 14 ausgewähl-
te Regionen. Gefördert werden Stellen für 
jeweils maximal 4,5 Fachkräfte, eine halbe 
Stelle davon ist für die Koordination in der 
Kommune vorgesehen. Die Projektsteuerung 
liegt beim Sozialministerium auf Landes-
ebene, begleitende Qualifizierungen werden 
ebenso auf Landesebene angeboten. Die Eva-
luation von 202447 verdeutlicht, wie wichtig 
die wohnortnahe Kontaktaufnahme, die Ver-
weisberatung, die Öffentlichkeitsarbeit und 
die Vernetzungsarbeit des neuen Angebotes 
sind. Der Aufbau verbesserter Strukturen wird 
in den Landkreisen in der Regel durch das 
Landratsamt koordiniert. 
	 Das anfängliche Budget von jährlich 2,2 
Millionen Euro wurde für 2025 auf 4,1 Millio-
nen Euro erhöht. Ab 2026 soll ein überarbei-
tetes Konzept umgesetzt und das Angebot 
gesetzlich im Familienförderungsgesetz des 
Landes verankert werden.48 

46	Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie: 
AGATHE – Älter werden in Gemeinschaft. www.agathe-thueringen.de.

47	 Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
(Hrsg.): Abschlussbericht für die Evaluation des Programmes AGATHE. Hamburg 
2024. www.agathe-thueringen.de.

48	Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie: 
Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Freistaats  
Thüringen zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch  
Vermittlung von Informationen und Unterstützung für ältere Menschen vom 
29.2.2024. www.agathe-thueringen.de.

https://www.agathe-thueringen.de/
https://www.agathe-thueringen.de/fileadmin/user_upload/AGATHE/Evaluation/AGATHE-Evaluation_Abschlussbericht.pdf
https://www.agathe-thueringen.de/fileadmin/user_upload/Richtlinie-AGATHE_2024_.pdf
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	 Weiterhin wurden seit 2019 über das LSZ Sozialplanungs-
stellen für die integrierte Sozialplanung und im Rahmen von 
sechs Handlungsfeldern, die in dem Programm festgelegt 
sind, auch Seniorenbüros, Begegnungsorte und weitere Ange-
bote für ältere Menschen in den Kommunen gefördert.49

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg liegt der Schwerpunkt auf einer al-
ters- und generationenübergreifenden Quartiersentwicklung, 
die Beratung, den Aufbau sozialer Netzwerke sowie Begeg-
nungsangebote für ältere Menschen umfasst. Die Landesstra-
tegie „Quartier 2030 – Gemeinsam.Gestalten.“50 unterstützt 
seit 2017 Kommunen und zivilgesellschaftliche Akteure beim 
Aufbau alters- und generationengerechter Quartiere. Dies 
geschieht unter anderem durch fachliche Beratung, Qualifi-
zierung, Förderung und Vernetzung. Förderfähig sind sowohl 
Projekte von und für ältere Menschen, die Begegnung, Teil-
habe und ehrenamtliches Engagement ermöglichen, als auch 
generationenübergreifende Initiativen. Bis November 2025 
wurden bereits 750 von rund 1.100 Kommunen in Baden-
Württemberg erreicht und mehr als 660 Projekte mit insge-
samt rund 25 Millionen Euro gefördert, darunter der Aufbau 
von Begegnungsorten und Nachbarschaftsnetzwerken.

49	Thüringer Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie: Landesprogramm „Soli- 
darisches Zusammenleben der  
Generationen“, Angebots- und  
Maßnahmenkatalog. Erfurt 2023. 
www.lsz-thueringen.de.

50	Ministerium für Soziales, Gesund-
heit und Integration Baden-Würt-
temberg: Landesstrategie „Quartier 
2030 – Gemeinsam.Gestalten.“.  
www.quartier2030-bw.de.

https://www.lsz-thueringen.de/fileadmin/user_upload/LSZ/Downloads/LSZ_Angebotskatalog.pdf
https://www.quartier2030-bw.de
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Bremen

In der Stadt Bremen berät und bewilligt das 
Amt für Soziale Dienste Leistungen nach § 71 
SGB XII bedarfsorientiert, ohne dabei auf 
einen festen Leistungskatalog für Einzelfall-
hilfen zurückzugreifen. Darüber hinaus wer-
den über § 71 SGB XII verschiedene Angebote 
gefördert, darunter 30 Begegnungszentren in 
Bremen, vergünstigte Seniorenreisen, inves-
tive Förderungen sowie Sachkosten für die 
ehrenamtliche Tätigkeit des Seniorenbüros. 
Ende 2025 wurde der „Bremer Hausbesuch“ 
eingeführt, der mehrere frühere präventive 
Angebote bündelt. Er umfasst einen Geburts-
tagsbrief an alle, die 80 Jahre und älter sind, 
sowie das Angebot eines Informations- und 
Klärungsgesprächs im eigenen Zuhause. Die 
Stadt Bremerhaven, die ebenfalls zum Land 
Bremen gehört, finanziert sechs Senioren-
begegnungsstätten, verschiedene Beratungs-
angebote für ältere Menschen sowie einen 
präventiven Hausbesuch, der sich an Perso-
nen ab einem Alter von 70 Jahren richtet.

Saarland

Das Saarland hat 2025 die Landesstrategie 
„Saar66“51 beschlossen. Mit dieser Strategie 
sollen in den Städten und Gemeinden alters-
freundliche Strukturen aufgebaut und wei-
terentwickelt werden, die auch präventive 
Angebote einschließen. Die Umsetzung wird 
von einer dafür eingesetzten Person koor-
diniert, die als „Generationengestalter“ im 
Rahmen eines „Zukunftsbüro66 – Unser Ort 
im Alter“ tätig ist. Zu ihren Aufgaben zählen 
die Ermittlung des örtlichen Unterstützungs-
bedarfs, die Erstellung eines Maßnahmenka-
talogs sowie die Beratung älterer Menschen.  
	 Die landesweite Rahmenvereinbarung 
sieht pro Kommune eine Förderung von 
maximal 60.000 Euro beziehungsweise einer 
halben Personalstelle vor. Insgesamt sollen 
alle 52 Städte und Gemeinden erreicht wer-
den. Die Finanzierung erfolgt anteilig über 
die Förderung von Modellvorhaben für Unter-
stützungsmaßnahmen vor Ort und im Quartier 
nach § 123 SGB XI (50%) sowie durch Mittel 
des Landes und der beteiligten Kommunen.

51	 Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit 
des Saarlandes: Rahmenkonzept – Saarländische Landes-
strategie „Saar66“ auf Basis gemeinsamer Modellvorhaben 
für Unterstützungsmaßnahmen und -strukturen vor Ort 
und im Quartier nach § 123 Abs. 3 SGB XI. Saarbrücken 2025. 
www.masfg.saarland.de.

https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/masfg/soziales/saar66/download_rahmenkonzept_saar66.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Schleswig-Holstein

Um die Politik für Seniorinnen und Senioren 
in Schleswig-Holstein sowie Maßnahmen ge-
gen Einsamkeit im Alter weiterzuentwickeln, 
hat das Ministerium für Soziales, Jugend, 
Familie, Senioren, Integration und Gleich-
stellung des Landes 2024 bei der Universität 
Lübeck eine Studie in Auftrag gegeben. Auf 
Grundlage der Ergebnisse wurden gemein-
sam mit Mitarbeitenden aus Kommunen und 
weiteren Akteuren konkrete Maßnahmenvor-
schläge erarbeitet. Das Land plant, bestehen-
de Angebote wie Mehrgenerationenhäuser 
und „Dorfkümmerer“ weiter auszubauen. 
Seit 2025 wird die Koordination der rund 100 
Dorfkümmerer landesseitig gefördert. Die 13 
Mehrgenerationenhäuser in Schleswig-Hol-
stein sollen neben den Bundesmitteln auch 
durch Landesmittel unterstützt werden, 
um bedarfsgerechte Angebote vor Ort aus-
zubauen. Zudem sollen Fachkräfte für eine 
zielgruppenspezifische Beratung qualifiziert 
werden.

52	Sächsische Staatskanzlei: Säch-
sische Kommunalpauschalenver-
ordnung. www.sachsen.de und 
Sächsische Staatskanzlei: Förderricht-
linie Ältere Menschen vom 18.1.2024. 
www.sachsen.de.

Sachsen

Das Land Sachsen hat 2023 den Förderbereich 
„Zuwendungen im Bereich seniorenpolitischer 
Arbeit“ in die Sächsische Kommunalpauscha-
lenverordnung aufgenommen. Für 2024/26 
beträgt die pauschale Zuwendung rund 11.500 
Euro pro Landkreis oder kreisfreier Stadt. 
Sie kann für Beratungs- oder Begegnungs-
angebote genutzt werden, ist aber auch für 
Maßnahmen im Kinder- und Jugendbereich 
einsetzbar. Eine weitere Förderrichtlinie legt 
den Schwerpunkt gezielt auf verschiedene Le-
benslagen älterer Menschen und unterstützt 
kleinere Projekte und Initiativen. Überregio-
nal wird seit 2024 die sächsische Generatio-
nenagentur (SGA) gefördert, die Kooperatio-
nen und Netzwerke zwischen den Akteuren 
stärken soll.52
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https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/20250-Saechsische-Kommunalpauschalenverordnung
http://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/20631-FRL-Aeltere-Menschen
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Brandenburg

Das zentrale Programm für ältere Menschen in Brandenburg 
ist der „Pakt für Pflege“. Darin ist die Förderrichtlinie „Pflege 
vor Ort“ verankert.53 Über diese Richtlinie erhält jede Kommu-
ne ein Budget zwischen 10.000 und 400.000 Euro, abhängig 
von einem bestimmten Schlüssel und Richtwerten, um Maß-
nahmen rund um Pflege vor Ort umzusetzen. In den letzten 
Jahren konnten so bereits viele ehrenamtliche „Kümmerer“ 
gewonnen werden, die in den Kommunen als erste Kontakt-
personen fungieren, oftmals unterstützt durch hauptamtliche 
Koordinatoren. 
	 Die Fachstelle Altern und Pflege im Quartier (FaPIQ), die zu 
gleichen Teilen vom Land und der Pflegekasse finanziert wird, 
unterstützt seit 2015 die Kommunen sowie Initiativen und 
Akteure vor Ort beim Auf- und Ausbau alternsgerechter und 
teilhabeorientierter Strukturen. Zu ihren Leistungen gehören 
Beratung, Qualifizierung und der Austausch von Erfahrungen.54

53	Richtlinie des Ministeriums für  
Gesundheit und Soziales des Landes 
Brandenburg zur Förderung von Maß-
nahmen kommunaler Pflegepolitik – 
Pflege vor Ort vom 23.7.2025.  
www.mgs.brandenburg.de.

54	Fachstelle Altern und Pflege im  
Quartier im Land Brandenburg.  
www.fapiq-brandenburg.de.
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https://mgs.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Richtlinie_Pflege-vor-Ort_23-07-2025.pdf
https://www.fapiq-brandenburg.de/pflege-vor-ort/
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55	Zu den Engagementförderungen der Bundesländer vgl. Wegweiser  
Bürgergesellschaft: Förderung von Engagement und Ehrenamt.  
www.buergergesellschaft.de sowie Stiftung Bürger für Bürger:  
Engagementförderung in Ostdeutschland. Halle (Saale) 2022.  
www.buerger-fuer-buerger.de.  

56	Landesnetzwerk seniorTrainerIn Schleswig-Holstein. www.efi-sh.de.
57	Landesseniorenring Mecklenburg-Vorpommern: EFI – Erfahrungswissen für 
Initiativen. www.seniorenring-mv.de.

58 Landesarbeitsgemeinschaften Seniorenbüros: www.seniorenbueros.org.
59	Landesnetzwerk Anlaufstellen für ältere Menschen in RLP:  
www.seniorenanlaufstellen-rlp.de.

Engagementförderung der Bundesländer

In allen Bundesländern existieren Programme zur Engage-
mentförderung, die sich auf die Stadt- oder Regionalentwick-
lung, den demografischen Wandel, das solidarische Zusam-
menleben der Generationen, die Verringerung von Armut, 
Gesundheitsförderung oder auf Engagementförderung allge-
mein beziehen können und hierüber auch Projekte und Ange-
bote für ältere Menschen mit unterstützen.55 
	 Die Unterstützung des Engagements erfolgt auf Landes-
ebene zumeist über Angebote zur landesweiten Vernetzung, 
einzelne Projektförderungen, Veranstaltungen, Qualifizie-
rungsangebote oder auch Nachweise in Form von Ehren-
amtskarten. Das Engagement älterer Menschen wird in den 
Bundesländern dabei nur selten spezifisch und systematisch 
gefördert. Zu den Maßnahmen auf Ebene der Bundesländer, 
die insbesondere das Engagement älterer Menschen stärken 
wollen, zählen Programme wie „Erfahrungswissen für Initiati-
ven“ (Schleswig-Holstein56, Mecklenburg-Vorpommern57) oder 
auch die Förderung von Netzwerken wie die Landesarbeits-
gemeinschaft der Seniorenbüros58 oder von Anlaufstellen für 
ältere Menschen (Rheinland-Pfalz)59.

https://www.buergergesellschaft.de/mitgestalten/foerderung-von-engagement-ehrenamt/bundeslaender
https://www.buerger-fuer-buerger.de/wp-content/uploads/2022/02/Engagementfo%CC%88rderung-in-OD-barrierefrei.pdf
https://www.efi-sh.de/
https://seniorenring-mv.de/efi-erfahrungswissen-fuer-initiativen/
https://seniorenbueros.org/die-bas/landesarbeitsgemeinschaften-der-seniorenburos/
https://seniorenanlaufstellen-rlp.de/


 Kapiteltitel

Bausteine für die  
Ausgestaltung der  
kommunalen Altenarbeit
Die kreisfreien Städte und Landkreise sind als Sozialhilfe-
träger verantwortlich für die Bereitstellung einer bedarfsge-
rechten Infrastruktur für ältere Menschen. Doch wie können 
Angebote ausgestaltet werden, um zweckorientiert und be-
darfsgerecht die Ziele Prävention sowie Teilhabe und Selbst-
bestimmung älterer Menschen verfolgen zu können? Wie in 
Kapitel 3 beschrieben, haben Kommunen in unterschied-
lichem Maße die Möglichkeit, zeitlich begrenzte Förderpro-
gramme und Förderprojekte der Landes- und Bundesebene 
für ihre kommunalen Angebote zu nutzen. Hier sind die Län-
der gefragt, eine verlässliche Basis für eine flächendeckende 
bedarfsgerechte Infrastruktur zu schaffen.

4

40



41

Bausteine für die Ausgestaltung  

In diesem Kapitel werden die drei zentralen 
Bausteine Beratung, Begegnung und engage-
mentförderliche Angebote beschrieben, wie 
sie sich nach Auffassung der BAGSO aus dem 
in § 71 SGB XII enthaltenen Anspruch älterer 
Menschen auf eine Mindestausstattung an 
Infrastruktur auf kommunaler Ebene ergeben. 
	 Die angeführten Beispiele sind als An-
regungen zu verstehen, wie sich die in § 71 
SGB XII erwähnten Angebotstypen konkreti-
sieren lassen. Die einzelnen Unterkapitel ent-
halten Vorschläge für Fragen, die Senioren-
organisationen und Seniorenvertretungen an 
kommunale Verantwortliche richten können, 
um einen Dialog über die Altenarbeit vor Ort 
zu initiieren. 
	 Die Ausgestaltung der einzelnen Angebote 
ist abhängig von den Gegebenheiten vor Ort 
und kann daher sehr unterschiedliche Formen 
annehmen. Um eine möglichst bedarfsge-

rechte und an die lokalen Besonderheiten 
angepasste Angebotsstruktur zu entwickeln, 
ist ein partizipativ gestalteter Planungs-
prozess (vgl. Kapitel 2) unverzichtbar. Ohne 
einen solchen Planungsprozess lässt sich 
keine verlässliche Grundausstattung auf-
bauen. Bei der Planung und Entwicklung der 
Angebotsstruktur sind weiterhin die unter-
schiedlichen sozioökonomischen Rahmen-
bedingungen und auch die jeweilige lokale 
Planungs- und Umsetzungskultur zu be-
rücksichtigen. 
	 Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips kön-
nen die Kommunen bestimmte Aufgaben an 
andere Träger delegieren. Um Synergieeffek-
te zu erreichen, sind kommunale Netzwerke 
sinnvoll, die die verschiedenen Akteure bei 
der Umsetzung der einzelnen Zielsetzungen 
im Rahmen der Seniorenarbeit einbeziehen. 

Beratung

Im Rahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII steht nicht die 
Einzelfallhilfe im Vordergrund, die über sozialrechtliche An-
sprüche informiert und berät. Es geht vielmehr um Anlauf-
stellen und unterstützende Stellen, die eine grundsätzliche 
Beratung älterer Menschen zu allen altersspezifischen Le-
benslagen bereitstellen und gegebenenfalls an kompetente 
Stellen weiterverweisen können. Für diese Form der Beratung 
für ältere Menschen und deren Angehörige existieren nur in 
seltenen Fällen verbindliche Standards. Die vorhandenen Be-
ratungsstellen für ältere Menschen unterscheiden sich nach 
Zielgruppen, Angebotsspektrum, Trägerstruktur und Formen 
der Zusammenarbeit mit anderen vor Ort existierenden fach-
spezifischen Beratungsstellen. 
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	auf Wissen über die zentralen Lebenslagen älterer  
	 Menschen in der Kommune respektive in einem  
	 definierten Sozialraum basiert,

	 Informationen über die vorhandene Angebotsstruktur  
	 und entsprechende Ansprechpersonen in den Bereichen 
	 Wohnen, Infrastruktur, Begegnung, Bildung, Kultur,  
	 Freizeit, Gesundheit und Pflege besitzt und weitergeben 
	 kann,

	über entsprechende Beratungskompetenz verfügt,

	verschiedene Zugänge zu den einzelnen Zielgruppen in  
	 der Kommune, dem Stadtteil, dem Quartier oder der  
	 Gemeinde hat (z.B. zugehende Formen, Sprache,  
	 Multiplikatoren) und

	über Kooperationsbeziehungen verfügt, die es ihr  
	 ermöglichen, im Bedarfsfall an kompetente respektive  
	 zuständige Stellen weiterzuvermitteln.

Zudem ist es hilfreich, wenn die Beratung wohnortnah und 
barrierefrei erreichbar ist.

	 Beispielgebend sind etwa Seniorenbüros60, von denen es 
bundesweit rund 500 (Stand: November 2025) gibt. Sie können 
sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich besetzt sein. Im 
Zusammenhang kommunaler Altenarbeit geht es um haupt-
amtliche Stellen, deren Träger entweder die Kommune selbst 
ist oder aber ein Verband oder Verein, der im Auftrag der 
Kommune tätig ist.
	 In einigen Kommunen übernehmen eigens geschaffene 
Koordinationsstellen mit unterschiedlichen Bezeichnungen 
die Aufgabe einer zentralen Anlaufstelle. In größeren Städ-
ten oder ländlichen Gemeinden kann die Anbindung an eine 
Begegnungsstätte oder auch an ein Stadtteilbüro oder Quar-
tiersmanagement sinnvoll sein.

Eine präventiv ausgerichtete Beratung, die soziale Teilhabe, Selbst-
bestimmung und Engagement älterer Menschen zum Ziel hat, kann 
ihrer Aufgabe nur gerecht werden, wenn sie 

60	Übersicht über Seniorenbüros und 
deren Aufgabenspektrum unter  
www.seniorenbueros.org.

https://seniorenbueros.org/


43

Sozialpsychiatrischer 
Dienst

Pflegeberatung/
Pflegestützpunkt

Gesundheits/
Ernährungsberatung

Bildungsberatung

Schuldnerberatung

Sozialer Dienst
Verbraucherberatung

Psychosoziale Beratung

Selbsthilfekontaktstelle

Freiwilligenagentur

Wohnberatung

Beratung  

Fragen an die Kommune

Welche Beratungsstellen sind als  
allgemeine Anlaufstellen für ältere  
Menschen (ab ca. 60 Jahren) vorhanden?

Welche Zielgruppen werden von diesen  
Beratungsstellen erreicht? 

Entsprechen sie den Bedarfsgruppen in  
der Kommune oder dem Sozialraum?

Sind diese Beratungsstellen wohnortnah  
erreichbar und vermitteln sie im Bedarfs- 
fall an andere Fachberatungen und  
Stellen weiter?

Existieren zugehende Formate der  
Beratung und für wen sind sie  
vorgesehen?

Gibt es auf Landkreis-, Stadt- oder  
Bezirksebene eine Koordinationsstelle,  
die Austausch und Vernetzung zwischen 
den verschiedenen Beratungsstellen  
unterstützt?

Für die Qualität der Beratung ist nicht nur eine 
ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem 
Personal entscheidend. Eine zielgruppenspe-
zifische Beratung sollte entweder über eigene 
Kompetenzen in den Bereichen

	Bürgerschaftliches Engagement und 	 	
	 Unterstützung sozialer Netzwerke 
	Bildung und Freizeitgestaltung
	Wohnberatung
	Gesundheitsförderung und präventive 

	 Angebote
	Alltagshilfen

verfügen oder an entsprechende erreichbare 
Fachstellen weitervermitteln können  
(siehe Schaubild 2).

Kommunale Seniorenberatung und kooperierende Beratungsstellen
Schaubild 2

Kommunale  
Seniorenberatung



44

 Altenarbeit in Kommunen 

Stadt Dresden

Im Juni 2022 verabschiedete die kreisfreie 
Stadt Dresden den Fachplan Seniorenarbeit 
und Altenhilfe61. Dabei handelt es sich um ei-
nen kommunalen Verpflichtungsrahmen, der 
explizit auf § 71 SGB XII verweist. Für grund-
legende Angebote der Beratung, Begegnung 
und Engagementförderung wurden konkrete 
Leistungs- und Strukturmerkmale entwickelt, 
die sich auf ältere Menschen ab 60 Jahren 
beziehen. Im Rahmen der bereitgestellten 
Haushaltsmittel (ca. 6,5 Millionen Euro pro 
Jahr) werden die verschiedenen Träger vor Ort 
über Leistungsverträge in die Ausgestaltung 
der Angebotsstruktur einbezogen. 
	 Mit Beschluss des Fachplanes Seniorenar-
beit und Altenhilfe wurde für die Seniorenbe-
ratung ein Personalschlüssel von einer Voll-
zeitkraft pro 4.200 ältere Menschen (60 Jahre 
und älter) festgelegt, was für das Jahr 2025 
insgesamt ca. 35 Vollzeitkräften entspricht.

Als Zielgruppen der Seniorenberatung in 
Dresden wurden definiert:

	 Ältere mit Schwierigkeiten, die durch 
		 das Alter entstehen

	 Angehörige und Bezugspersonen

	 Menschen, die sich auf das Alter 
	 	 vorbereiten.

Als typische Bedarfe dieser Gruppen 
wurden angeführt:

	 Betätigung und gesellschaftliches  
		 Engagement

	 Alltagsbewältigung

	 Psychosozialer Bedarf, Pflege und 		
		 Gesundheit

	 Geselligkeit, Unterhaltung, Bildung,  
		 Kultur, Bewegung

	 Information, Beratung,  
		 Unterstützung und Hilfe.

	 In dem Fachplan werden konkrete Zie-
le, Leistungsinhalte sowie Angebotsstruktur, 
Arbeitsweise und die erforderliche räumlich-
sachliche Ausstattung der Seniorenberatung 
beschrieben. Ein Qualitätshandbuch Beratung 
bildet die Grundlage für die Beratungs- 
tätigkeit. Weitere Schwerpunkte sind Vernet-
zungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

61	 Landeshauptstadt Dresden: Fach-
plan Seniorenarbeit und Altenhilfe.  
Dresden 2021. www.dresden.de.

https://www.dresden.de/media/pdf/sozialamt/Fachplan_Seniorenarbeit_und_Altenhilfe_2021.pdf
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Stadt Gelsenkirchen

2014 schloss sich die Stadtverwaltung Gelsen-
kirchen gemeinsam mit Wohlfahrtsverbänden, 
Unternehmen der Seniorenwirtschaft und der 
Wohnungswirtschaft, Krankenhäusern sowie 
Kirchengemeinden im Verein Generationennetz 
Gelsenkirchen e.V.62 zusammen. Der Verein 
wurde mit dem Ziel gegründet, die Lebens-
qualität älterer und alter Menschen zu fördern 
und sie dabei zu unterstützen, möglichst lange 
selbstständig und nach ihren eigenen Vor-
stellungen zu leben. Die Stadt Gelsenkirchen 
hat einen Teil der Altenarbeit auf den Verein 
übertragen, den sie mit ca. 600.000 Euro jähr-
lich unterstützt. Auch die beteiligten Verbände 
und Kirchengemeinden bringen Ressourcen 
ein, beispielsweise durch die Bereitstellung 
von Räumlichkeiten, in denen selbstorgani-
sierte Gruppen und die ehrenamtlich tätigen 
Nachbarschaftsstifter sich treffen können und 
in denen sie begleitet und qualifiziert werden. 
Über verschiedene Projektförderungen wurden 
in den letzten Jahren zudem immer wieder 
weitere Mittel eingeworben, wie beispielswei-
se über das Programm „Pflege im Quartier“.63 
	 Das Generationennetz betreibt fünf Info-
center mit 34 angeschlossenen Außenstellen, 
die sich auf fast alle Stadtteile Gelsenkirchens 
verteilen, sowie eine Beratungsstelle im Mehr-
generationenhaus. Die vom Verein angebo-
tene Beratung steht unter dem Motto „Gut 
älter werden in Gelsenkirchen“ und deckt ein 

breites Themenspektrum von der Freizeitge-
staltung über bürgerschaftliches Engagement 
bis hin zur Pflegebedürftigkeit ab. Sie wird von 
sieben Fachstellen und einer weiteren Stelle, 
die dem Mehrgenerationenhaus zugeordnet 
ist, geleistet. Teilweise werden Hausbesuche 
durchgeführt. Weiterhin wurde eine Koordina-
tionsstelle für die sieben Fachstellen und die 
Arbeit des Generationennetzes eingerichtet. 

Aufgabenschwerpunkte der Infocenter 
und ihrer Außenstellen sind

	 Information und Beratung 

	 Förderung von bürgerschaftlichem  
		 Engagement und Selbstorganisation

	 Netzwerkmanagement

	 Sozialraumgestaltung und  
		 Quartiersentwicklung mit Älteren.

	 Darüber hinaus stehen über die ehren-
amtliche Struktur der sogenannten Nachbar-
schaftsstifter (kurz: SeNa) weitere Ansprech-
personen zur Verfügung. Sie sind in ihren 
Wohngebieten ehrenamtlich tätig, lotsen und 
vermitteln und setzen sich als Interessenver-
tretung für eines seniorengerechtes Umfeld 
ein. 

62	Generationennetz Gelsenkirchen e. V.  
www.generationennetz-ge.de.

63	Vgl. Pflege im Quartier als vernetzte Struktur im  
Atlas Digitale Gesundheitswirtschaft.  
www.atlas-digitale-gesundheitswirtschaft.de.

https://generationennetz-ge.de/
https://www.atlas-digitale-gesundheitswirtschaft.de/nrw-aktuell/piq/#
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Saale-Orla-Kreis

Das thüringische Programm AGATHE wird überwiegend in den 
ländlichen Regionen umgesetzt, in denen das Thema Mobili-
tät eine besondere Rolle spielt. Im Saale-Orla-Kreis konnte im 
Jahr 2022 durch das Programm AGATHE die direkte Weiterfüh-
rung der bisher bei der Diakoniestiftung Weimar Bad Loben-
stein geförderten mobilen Seniorenbüros64 gesichert werden. 
Vier Beraterinnen nahmen ihre Arbeit in den Verwaltungsge-
meinschaften Ranis-Ziegenrück und Oppurg, in Rosenthal am 
Rennsteig und in Remptendorf sowie stundenweise auch in 
Wurzbach auf.  
	 In dem Erfahrungsbericht zu dem Programm AGATHE65 
wurde hervorgehoben, dass vor allem die präventive Bera-
tung, die zugehende Arbeit und die Vernetzungsarbeit wich-
tige Voraussetzungen dafür sind, dass die Angebote die Ziel-
gruppe der älteren Menschen auch tatsächlich erreichen. Auch 
die Zusammenarbeit mit den Pflegestützpunkten wurde als 
hilfreich bewertet.

Landkreis Unterallgäu

Der Landkreis Unterallgäu ist ein Beispiel für den Aufbau eines 
„Beratungsnetzwerks“ in einer ländlichen Region. Im Rahmen 
einer strukturierten Zusammenarbeit in der Altenhilfe wurde 
bereits im Jahr 2014 das „Netzwerk Altenhilfe und seelische 
Gesundheit“ gegründet.66 Ziel ist es, Angebote und Vorhaben 
abzustimmen und neue Angebote aufzubauen, damit ältere 
Menschen in ihrem Alltag bestmöglich unterstützt werden. 
Gemäß der gesetzlichen Vorgabe der bayrischen Landesregie-
rung67 wurde im Jahr 2009 ein Seniorenkonzept erarbeitet, das 
im Jahr 2019 fortgeschrieben wurde.68 Der Landkreis hat für die 
gesamte Planung, die Beteiligungsverfahren und die Umsetzung 
des Konzeptes eine eigene Koordinationsstelle eingerichtet.  

64	Diakoniestiftung Weimar Bad  
Lobenstein gGmbH: Einrichtungen 
und Angebote. www.diakonie-wl.de.  
In diesem Vorläufer-Projekt wurden 
Hausbesuche durchgeführt oder die 
Beratung fand unter Einsatz eines 
mobilen Büros statt.

65	Thüringer Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie: AGATHE. Erfahrungen und 
Perspektiven. o.O. o.J.  
www.agathe-thueringen.de.

66	Stadt Memmingen:  
Netzwerk Altenhilfe.  
www.netzwerk-altenhilfe.de.

67	Art. 69 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Sozialgesetze vom 8.12.2006. 
www.gesetze-bayern.de.

68	Landratsamt Unterallgäu:  
Seniorenpolitisches Gesamtkonzept. 
www.landratsamt-unterallgaeu.de.

https://www.diakonie-wl.de/einrichtungen-angebote/leben-im-alter/ambulante-altenhilfe/mobile-seniorenbueros/-agathe/-aleks/mobiles-seniorenbuero-tanna-gefell-hirschberg/
https://www.agathe-thueringen.de/assets/broschuere_2022/mobile/index.html
https://www.netzwerk-altenhilfe.de/
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGSG-69
https://www.landratsamt-unterallgaeu.de/buergerservice/senioren/seniorenkonzept


	 Zudem unterstützt der Landkreis Unterallgäu seine Ge-
meinden im Rahmen der Sozialraumorientierung beim Aufbau 
altersgerechter Quartiere mit fachlicher Begleitung und bis zu 
5.000 Euro pro Gemeinde. In etwa einem Drittel der 52 kreis-
angehörigen Gemeinden wurde inzwischen eine Quartiers-
arbeit über das bayerische Förderprogramm „SeLA – selbstbe-
stimmt Leben im Alter“69 aufgebaut und ein hauptamtliches 
Quartiersmanagement implementiert, das Akteure vernetzt 
und begleitet, Angebote koordiniert und eine Anlaufstelle für 
ältere Menschen bietet. In fast allen Gemeinden im Landkreis 
Unterallgäu unterstützen ehrenamtliche Seniorenbeauftragte 
die Senioren- wie auch die Quartiersarbeit vor Ort.

Würmtal-Insel im Landkreis München

Im Landkreis München haben sich vier kleinere Gemeinden 
zusammengeschlossen, um gemeinsam die Würmtal-Insel als 
zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle zu betreiben. Sie 
wendet sich an alle Generationen vor Ort und kann bei Bedarf 
an andere Fachstellen weitervermitteln. Zum Teil finden in 
den Räumlichkeiten auch Sprechstunden statt, die von ver-
schiedenen Fachstellen angeboten werden. Über die Hälfte 
der Ratsuchenden ist älter als 60 Jahre.70

Beratung
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69	Bayerisches Staatsministerium  
für Familie, Arbeit und Soziales:  
Förderrichtlinie „Selbstbestimmt  
Leben im Alter“ (SeLA) vom 13.5.2024.  
www.stmas.bayern.de.

70	Sozialnetz Würmtal-Insel. 
www.wuermtal-insel.de.

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2175_4_A_14506
 https://soz-kult.hs-duesseldorf.de/personen/bleck/PublishingImages/forschungsprojekte/Gerontologisches%20Gutachen%20Einzelleistungen%20%C2%A7%2071%20SGB%20XII%20Auszug.pdf
https://www.wuermtal-insel.de/beratung-unterstuetzung.html
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Begegnung

Begegnung ist eine wertvolle Ressource für ein gelebtes Mit-
einander. Sie bietet Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten und 
Gelegenheit, sich auszutauschen. Sie stärkt das Gemeinschafts- 
und Zugehörigkeitsgefühl und bildet die Grundlage für den 
Aufbau sozialer Netzwerke, die im Bedarfsfall unterstützen 
können. Soziale Interaktion wirkt sich positiv auf die Gesund-
heit aus, steigert das Sicherheitsempfinden und verringert 
soziale Konflikte und Ausgrenzung.  
	 Begegnung findet an vielen Orten sowohl im öffentlichen 
wie auch im privaten Raum statt, sie kann einen formalen 
Rahmen haben, aber auch informell sein. Traditionelle Orte für 
Zusammenkünfte wie Vereins- und Gemeindehäuser haben an 
Bedeutung verloren und müssen neu belebt werden. Mehr-
generationenhäuser71 und Stadtteil- und Quartierszentren sind 
ein gutes Beispiel für generationsübergreifende Orte der Be-
gegnung. Sie erreichen aber nicht immer alle älteren Menschen 
und gerade in ländlichen Regionen sind sie rar. 
	 Neue Formen von Begegnungsmöglichkeiten, wie Dorf- 
läden72, gemeinschaftliche Wohn- und Genossenschaftsprojekte, 
Nachbarschaftsinitiativen, digitale Netzwerke oder auch Bil-
dungs- und Kulturorte und Familienzentren, sollten in wohn-
ortnahe Konzepte einbezogen werden. Ob und auf welche Art 
und Weise sie in ein Gesamtkonzept kommunaler Altenarbeit 
integriert oder weiterentwickelt werden können, lässt sich  
am besten durch eine sozialräumlich orientierte Bestandsauf-
nahme klären.
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71	 Vgl. Bundesministerium für  
Bildung, Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend: Mehrgenerationenhäuser.  
www.mehrgenerationenhaeuser.de.

72	 Vgl. Dorfladen-Netzwerk:  
www.dorfladen-netzwerk.de.

https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/mehrgenerationenhaeuser/was-ist-ein-mehrgenerationenhaus
http://dorfladen-netzwerk.de/dorfbegegnungslaeden/
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Fragen an die Kommune

Sind wohnortnahe Begegnungsmöglichkeiten für  
ältere Menschen vorhanden?

Wurden die unterschiedlichen Lebens- und Bedarfslagen  
älterer Menschen bei der Gestaltung dieser Begegnungs- 
möglichkeiten berücksichtigt?

Sind die Begegnungsorte barrierefrei zugänglich und  
barrierefrei gestaltet?

Sind sie zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln auch aus umliegenden Ortsteilen  
erreichbar?

Sind sie in ein bestehendes Aktivitätenzentrum im  
Ortsteil (z.B. Marktplatz) eingebunden? 73

Existieren auch generationenübergreifende  
Begegnungsmöglichkeiten?

	 Auch für viele ältere Menschen ist Kostenfreiheit ein we-
sentliches Kriterium dafür, ob sie ein Begegnungsangebot in 
Anspruch nehmen. Vor allem in strukturschwachen Quartieren 
und Regionen, in denen viele Menschen mit wenig Geld aus-
kommen müssen, spielen die Kosten eine große Rolle.  
	 Diese Überlegungen sind beispielsweise in das Konzept der 
Altenarbeit der Stadt Freiburg im Breisgau eingeflossen: Sie 
fördert öffentlich zugängliche Begegnungsstätten für ältere 
Menschen in den Stadtteilen sowie niedrigschwellige und 
kostenfreie Angebote.74 
	 Insbesondere in Großstädten wurde der Bedarf an integ-
rierten Alten- und Servicezentren (z.B. in München oder Mag-
deburg) oder Dienstleistungszentren (Bremen) erkannt, die 
Begegnung, Beratung und engagementfördernde Strukturen 
miteinander verbinden und bei Bedarf weitere Dienstleistun-
gen vermitteln können. 
	 Auch in kleineren Städten und ländlichen Regionen ist die 
Kopplung von Beratungsangeboten an niedrigschwellige Be-
gegnungsorte sinnvoll, um die verschiedenen Zielgruppen 
unter den Älteren besser erreichen zu können.

73	 Hinweise für Kommunen aus  
städtebaulicher Sicht in: Bundes- 
ministerium für Bildung und  
Forschung/AFOOT-Projektteam: Soziale 
Treffpunkte für eine alternsgerechte 
Nachbarschaft. Teil 4 der Toolbox 
„Aktive Mobilität im Alter fördern“. 
Bremen/Dortmund 2020.  
www.aequipa.de.

74	Stadt Freiburg im Breisgau:  
Sozialplanung für Ältere. Juni 2021. 
www.freiburg.de.

https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/params_E791434136/1730664/G21066%20Sozialplanung%20fuer%20Aeltere_Anlage_final.pdf
https://www.aequipa.de/fileadmin/aequipa/04_Soziale_Treffpunkte.pdf
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Stadt Düsseldorf

In Düsseldorf wurden sukzessive sogenannte zentren plus75 
eingerichtet, die es inzwischen an 32 Standorten im ganzen 
Stadtgebiet gibt. Sie dienen als Anlaufstellen für Menschen 
ab 55 Jahren und bieten Beratung, Vermittlung von Begleit-
diensten, Einkaufshilfen, Mahlzeiten und hauswirtschaftliche 
Dienstleistungen. Zu ihrem Programm gehören verschiedene 
Freizeit-, Bewegungs- und Gesundheitsangebote sowie Krea-
tiv-, Lern- und Austauschmöglichkeiten, die zumeist kosten-
frei sind. Darüber hinaus können sie als offener Treffpunkt 
genutzt werden. Weiterhin bieten sie Möglichkeiten zum 
Engagement und machen Angebote für an Demenz Erkrankte. 
Sie sind teilweise auch abends oder an den Wochenenden ge-
öffnet. 

Als strategische Ziele der Zentren werden benannt:

	 Förderung der Eigeninitiative und der  
		 selbstbestimmten Lebensführung

	 Förderung sozialer Netzwerke

	 Erhalt der selbstbestimmten Häuslichkeit.

	 Die Stadt stellt in ihrem Haushalt ca. 6,5 Millionen Euro 
(Bezugsjahr 2025) für die zentren plus zur Verfügung  
(jeweils ca. 210.000 Euro pro zentrum plus). Die jährlichen 
Controllingberichte76 werden von der Stadt und den ver-
schiedenen Trägern gemeinsam ausgewertet und die Er-
fahrungen werden in den laufenden Prozess zur Gestaltung 
der kommunalen Altenarbeit eingespeist. In der Zeit der 
pandemiebedingten Einschränkungen zeigte sich die Be-
deutung der psychosozialen Beratung besonders deutlich. 
Der 2025 veröffentlichte Aktionsplan „Älter werden in  
Düsseldorf“ 77 hebt zudem die wichtige Rolle der aufsu-
chenden Hilfen hervor, die an die Zentren angebunden 
sind.

75	Stadt Düsseldorf: Die zentren 
plus. www.duesseldorf.de und Stadt 
Düsseldorf: Gemeinsam aktiv für das 
Alter. www.duesseldorf.de.

76	Stadt Düsseldorf, Amt für Soziales: 
Controllingbericht über die Arbeit  
der „zentren plus“ im Jahr 2022. Düs- 
seldorf 2023. www.duesseldorf.de

77	 Stadt Düsseldorf: Aktionsplan 
„Älter werden in Düsseldorf“. Düssel-
dorf 2025. www.duesseldorf.de.

https://www.duesseldorf.de/senioren/zentrum-plus
https://www.duesseldorf.de/senioren/gemeinsam-aktiv-fuer-das-alter
https://www2.duesseldorf.de/fileadmin/Amt50/senioren/gemeinsam_aktiv_fuer_das_alter/Controllingbericht_zentren_plus_2022.pdf
https://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt50/senioren/Aktionsplan_AElter_werden_in_Duesseldorf.pdf
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Stadt Dresden

In Dresden existieren neben den weiter oben 
bereits vorgestellten Beratungsstellen78 
an 18 Standorten Begegnungsstätten, de-
ren Personalschlüssel für das Jahr 2025 mit 
einer Vollzeitkraft pro 5.000 ältere Menschen 
(60 Jahre und älter) angegeben wird.79 Die 
Beratungsangebote sind an diese Begeg-
nungsstätten angedockt. 

Zu ihrem Aufgabenspektrum gehört:

	 Anlaufstelle für Belange älterer  
		 und alter Menschen im jeweiligen 
 	 Planungsbereich (die zehn Stadt- 
		 bezirke mit ihren zugehörigen  
		 Ortschaften sind in 24 Planungs- 
		 bereiche unterteilt)

	 Förderung von Begegnung und  
		 Kontakt durch niedrigschwellige  
		 Angebote

	 Aktivierung zum gesunden, aktiven 
 	 Altern

	 ein auf den jeweiligen Planungs- 
		 bereich abgestimmtes Angebots-		
		 portfolio: Konzipierung, Organisa-		
		 tion und Begleitung der Durchfüh-		
		 rung von bedarfsgruppen- 
		 differenzierten Angeboten für,  
		 mit und vor allem von der Ziel- 
		 gruppe auf der Grundlage des  
		 Qualitätshandbuches „Geförderte 
		 Generationenbegegnung“.

Eine weitere Aufgabe besteht in der 
„Gemeinwesenarbeit“ mit folgenden 
Inhalten:

	 Aktivierung der Zielgruppe zur  
		 Mitgestaltung des Planungs- 
		 bereiches und Begleitung von  
		 bürgerschaftlichen Initiativen  
		 einschließlich Projekte und  
		 Maßnahmen

	 Beförderung des sozialen  
		 Miteinanders, des Austauschs und 		
		 Stärkung der Zivilgesellschaft im  
		 Planungsbereich

	 Aktivierung von Selbsthilfe und  
		 Empowerment sowie zur Selbst- 
		 verwaltung

	 Akquise, Anleitung und Koordina- 
		 tion ehrenamtlicher Unterstützender

	 Sicherstellung von Unterstützungs- 
		 netzwerken, auch in Kooperation  
		 mit im Planungsbereich tätigen  
		 professionellen Strukturen.

Die Stadt Dresden hat so über die Verbindung 
von Beratung und Begegnung in den ver-
schiedenen Sozialräumen die Möglichkeit für 
niedrigschwellige Zugänge geschaffen. 

78	Siehe S. 44.

79	Sozialamt der Stadt Dresden:  
Fachplan Seniorenarbeit und Alten-
hilfe. Dresden 2021, Anlage 4.  
www.dresden.de.

https://www.dresden.de/media/pdf/sozialamt/Fachplan_Seniorenarbeit_und_Altenhilfe_2021.pdf
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Engagementfördernde Stellen und Strukturen
Ältere Menschen sind in vielen gesellschaftlichen Bereichen aktiv. Dieses 
Engagement trägt nicht nur zu einem gesunden und aktiven Alter, sondern 
ebenso zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Oft kommen mehrere Ge-
nerationen zusammen, um sich gemeinsam für etwas einzusetzen. Um eine 
lebendige und attraktive Engagementkultur zu schaffen, braucht es eine ziel-
gruppenspezifische Ansprache und möglichst niedrigschwellige Zugänge zu 
einem Engagement. Dazu gehören auch Angebote für Noch-Erwerbstätige, die 
nach Wegen suchen, wie sich der Übergang in die nachberufliche Phase ge-
stalten lässt. Mindestens genauso wichtig ist eine gelebte Anerkennungskul-
tur, auch in Form von Begleitung und Qualifizierung für ehrenamtlich Enga-
gierte. 
	 Ein breites Spektrum an Beratungs- und Anlaufstellen informiert und be-
rät zum ehrenamtlichen Engagement älterer Menschen80, darunter Freiwilli-
genagenturen, Freiwilligenzentren und Mehrgenerationenhäuser. Sie richten 
sich meist an alle Generationen. Spezifische Unterstützung des Engagements 
älterer Menschen bieten zumeist Seniorenbüros, die ehren- und hauptamt-
liche Strukturen aufweisen. Um Kontinuität in der Unterstützung, Netzwerk-
bildung und Begleitung zu gewährleisten, ist eine hauptamtliche Ausstattung 
unerlässlich, die in ländlichen Regionen bislang seltener81 zu finden ist. Als 
Anlaufstellen fungieren in der Praxis auch ehrenamtlich tätige Seniorenbeauf-
tragte oder Seniorenvertretungen, die dabei in unterschiedlichem Maße von 
den Gemeinden, Städten oder Kreisen unterstützt werden. 
	 Das ehrenamtliche Engagement in Vereinen, Kirchengemeinden, Verbänden 
oder Selbsthilfegruppen, Organisationen und Initiativen wird durch die Kom-
munen ebenso unterschiedlich gefördert.82 

80	Programme wie „Engagierte Stadt“ (www.engagier-
testadt.de) oder „Engagiertes Land“ (www.deutsche-stif-
tung-engagement-und-ehrenamt.de) der Deutschen Stif-
tung für Engagement und Ehrenamt bieten viele Beispiele 
für Netzwerkstrukturen und kommunale Unterstützungs-
möglichkeiten.

81	 Vgl. für die Ostdeutschen Bundesländer die Studie: 
Stiftung Bürger für Bürger (Hrsg.): Engagementförderung 
in Ostdeutschland. Halle (Saale) o.J.  
www.buerger-fuer-buerger.de.

82	Kribbel, H., Richter, R.: Kommunale Engagement-
förderung. Eine bundesweite Untersuchung kommunaler 
Unterstützungsstrukturen für Engagement und Ehrenamt. 
Hrsg.: Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. 
Neustrelitz 2024. www.deutsche-stiftung-engagement-
und-ehrenamt.de.

https://www.engagiertestadt.de/
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/engagiertes-land/
https://www.buerger-fuer-buerger.de/wp-content/uploads/2021/05/Studie_Engagementfoerderung_web.pdf
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/wp-content/uploads/2025/02/241204_DSEE_KommunaleEngagementfoerderung_Hauptbericht.pdf
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Fragen an die Kommune

Gibt es eine zentrale Anlaufstelle in der Kommune für  
Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement?

Wo und wie werden ältere Menschen über ein mögliches  
Engagement informiert? 

Wo und in welcher Form erhalten sie Unterstützung, um  
ihre Bereitschaft zum Engagement in die Tat umzusetzen?

Was tut die Kommune, um die Offenheit der vorhandenen 
Akteure und Angebote für neue Engagierte zu fördern?

Gibt es Netzwerke, in denen engagierte Gruppen und  
Akteure sich austauschen und zusammenarbeiten können?

Schwäbisch Gmünd
In der Stadt Schwäbisch Gmünd sind Initiativen, Ehrenamt-
liche und von Hauptamtlichen getragene Dienste in einem 
Seniorennetzwerk zusammengeschlossen.83 Eine Koordinie-
rungsstelle in der Stadtverwaltung stimmt die verschiedenen 
Angebote miteinander ab. Zu den Angeboten des Netzwerks 
zählen unter anderem ein Seniorenfahrdienst, Besuchsdiens-
te, Einkaufshilfen, Spazierpaten und Mittagstische.

Filderstadt

Schon seit Längerem hat es sich die kreisangehörige Stadt  
Filderstadt zur Aufgabe gemacht, bürgerschaftliches Enga-
gement zu unterstützen. In den letzten Jahren wurden hier 
besonders die Älteren für ein Engagement gewonnen.84 Die 
Kommune fördert nicht nur eine Freiwilligenagentur, sondern 
bietet auch Fortbildung für Ehrenamtliche an, unterstützt 
Projekte, bildet Arbeitsgruppen, organisiert stadtteilorientier-
te Begehungen und stellt Räumlichkeiten für Aktivitäten zur 
Verfügung. Zudem bringt die Stadt auf unterschiedliche Art 
und Weise ihre Anerkennung für den Einsatz der Bürgerinnen 
und Bürger zum Ausdruck, etwa durch eine alle zwei Jahre 
stattfindende Feier für Engagierte. 
	 Über ein Mentoringprogramm erhalten Engagierte einen 
Einblick in die Verwaltung und Kontakt zur Politik, lernen 
verschiedene Engagementfelder kennen und können eigene 
Projekte entwickeln.

83	Seniorennetzwerk  
Schwäbisch Gmünd.  
www.schwaebisch-gmünd.de.

84	Stadt Filderstadt: Bürgerengage-
ment. www.filderstadt.de.

https://www.schwaebisch-gmuend.de/seniorennetzwerk.html
https://www.filderstadt.de/start/alltag/Buergerengagement.html


 Altenarbeit in Kommunen 

Schwerin

Das Schweriner Seniorenbüro85 wirbt um 
ältere Menschen, die Interesse daran haben, 
sich zu engagieren, und begleitet sie dabei, 
eine passende Aktivität zu finden. Interes-
sengruppen werden gebildet, Interessierte 
werden zu sogenannten seniorTrainern quali-
fiziert und anschließend in ein Netzwerk ein-
gebunden. Auch die Vermittlung an Vereine, 
Organisationen und Institutionen gehört zur 
Arbeit des Seniorenbüros. Bereits seit einigen 
Jahren gibt es eine sogenannte Seniorenaka-
demie, in der sich rund 30 ältere Menschen 
ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen 
als Kursleitung betätigen. Die verschiedenen 
Aktivitäten des Seniorenbüros und der Se-
niorenakademie greifen das Potenzial älterer 
Menschen auf und bieten ihnen die Möglich-
keit, ihr Erfahrungswissen weiterzugeben.

Landkreis Germersheim

Durch die Teilnahme an dem Bundesmodell-
projekt „Nachbarschaftshilfe und soziale 
Dienstleistungen“ (2012–2014) hat der Land-
kreis Germersheim86 in seinen Verbandsge-
meinden und Städten ein breites Netzwerk 
mit rund 40 Seniorenbeauftragten und Senio-
renbeiräten geschaffen. Im Landkreis wurden 
einige ehrenamtliche Angebote, wie Hol- und 
Bringedienste sowie Begleitdienste, und fünf 
aktive Bürgervereine respektive Bürgerge-
meinschaften aufgebaut, die beispielsweise 
organisierte Nachbarschaftshilfe leisten. Auf 
diese Weise sind neue Mitwirkungsmöglich-
keiten entstanden, die Bedarfe vor Ort sicht-
bar werden lassen und ältere Menschen aktiv 
an der Gestaltung von Nachbarschaften und 
neuen Angeboten beteiligen. Das Projekt ist 
eingebunden in die Landesinitiative „Neue 
Nachbarschaften“.87
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85	Seniorenbüro Schwerin.  
www.seniorenbuero-schwerin.de.

86	Kreisverwaltung Germersheim (Hrsg.): 
Gemeinsam älter werden – Zuhause: Heute, 
morgen und in Zukunft. o.O. o.J. 
www.kreis-germersheim.de.

87	Landesinitiative „Neue Nachbarschaf-
ten“ des Landes Rheinland-Pfalz.  
www.neue-nachbarschaften.rlp.de.

https://seniorenbuero-schwerin.de/seniorenbuero-schwerin/
https://neue-nachbarschaften.rlp.de/fileadmin/user_upload/Projekte/Germersheim/Gemeinsam_aelter_werden_Zuhause_WEB_final.pdf
https://neue-nachbarschaften.rlp.de/die-landesinitiative/ueber-die-landesinitiative
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Engagementfördernde Stellen und Strukturen  

Landkreis Bergstraße

Im Rahmen eines Förderprogramms des Landes Hessen wur-
den 16 Koordinierungsstellen für das bürgerschaftliche Enga-
gement mit einer Laufzeit von drei Jahren geschaffen, so auch 
im Landkreis Bergstraße88. Diese Stellen bieten für Vereine, 
am Engagement Interessierte und Aktive Information, Bera-
tung und Qualifizierung und auch einen Runden Tisch an. Im 
Programm finden sich außerdem Ideenworkshops zur Gewin-
nung neuer Ehrenamtlicher ebenso wie Angebote zur Nutzung 
digitaler Medien. Die Koordinierungsstelle im Landkreis Berg-
straße arbeitet mit vielen Akteuren in den kreisangehöri-
gen Städten und Gemeinden zusammen, gibt Informationen 
weiter und unterstützt die Netzwerkarbeit. 
	 Die Koordinierungsstellen im Landesprogramm kooperieren 
zudem auf überregionaler Ebene, um Erfahrungen auszutau-
schen und neue Wege bei der Förderung des bürgerschaftli-
chen Engagements zu entwickeln.

Gemeinde Vrees im Landkreis Emsland

Die Gemeinde Vrees, die am Bundesprogramm „Zukunfts-
werkstatt Kommunen“ teilnahm89, hat bereits vor etlichen 
Jahren damit begonnen, sich mit dem demografischen Wan-
del auseinanderzusetzen. In dem von der Kommune 2008 
ins Leben gerufenen Arbeitskreis „Altwerden in Vrees“, der 
inzwischen in einen eingetragenen gemeinnützigen Ver-
ein übergegangen ist, arbeiten rund 40 Vereine zusammen, 
um verschiedene Projekte umzusetzen. 2014 wurde ein Bür-
gerhaus eingeweiht, das sich mit seinen Beratungs- und 
weiteren Angeboten auch an ältere Menschen wendet. Des 
Weiteren wurde eine Kommunikationsplattform eingerichtet, 
über die beispielsweise auch der 2023 in Betrieb genommene 
elektrisch betriebene Bürgerbus, der als Sozialer Fahrdienst 
(SOFA) fungiert, gebucht werden kann.

88	Landkreis Bergstraße:  
Koordinierungszentrum für Bürger-
engagement.  
www.kreis-bergstrasse.de.

89	Zukunftswerkstatt Kommunen:  
Gemeinde Vrees. www.zukunftswerk-
statt-kommunen.de.

https://www.kreis-bergstrasse.de/unser-buergerservice/freizeit-kultur-tourismus/ehrenamt-im-kreis-bergstrasse/koordinierungszentrum-fuer-buergerengagement/
https://www.zukunftswerkstatt-kommunen.de/kommunen/vrees
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5
Zusammenfassung  
und Ausblick

§ 71 SGB XII verpflichtet die Landkreise und 
kreisfreien Städte dazu, ein Mindestmaß an 
Beratung, Begegnung und engagementför-
derlichen Unterstützungsangeboten für ältere 
Menschen zu gewährleisten. Da die Rahmen-
bedingungen und Bedarfslagen in den ein-
zelnen Gemeinden, Städten und Landkreisen 
unterschiedlich sind, braucht es eine syste-
matische Altenplanung, um die kommunale 
Altenarbeit auf eine solide Grundlage zu stel-
len. Sie sollte Teil einer integrierten Sozial-
planung sein und konkretisieren, welche An-

forderungen sich für die jeweilige kreisfreie 
Stadt oder den Kreis aus der gesetzlichen 
Verpflichtung und den Bedingungen vor Ort 
ergeben und wie sie umgesetzt werden kön-
nen. Dieser Planungsprozess sollte partizipa-
tiv gestaltet und in regelmäßigen Abständen 
wiederholt werden. Die Planung sollte an die 
bestehende Angebotsstruktur, Anbieterland-
schaft, Netzwerke und Beteiligungsformen 
anknüpfen und die vorhandenen Akteure 
verbindlich einbeziehen.
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Zusammenfassung und Ausblick  

Bei der Alten- und Sozialplanung und der 
Ausgestaltung von Beratungs- und weiteren 
Angeboten für ältere Menschen können die 
Kommunen auf Leitlinien, Förderprogramme, 
Finanzierungsmöglichkeiten sowie begleitende 
Angebote der Bundesländer zurückgreifen, die 
sich aber sehr unterschiedlich gestalten. 
	 Inzwischen gibt es eine ganze Reihe Bei-
spiele dafür, wie sich eine bedarfsorientierte, 
wohnortnahe Grundausstattung an Beratung, 
Begegnung und engagementförderlichen An-
geboten in Kreisen, Städten und Gemeinden 
erfolgreich aufbauen lässt. In dieser Arbeits-
hilfe wurde eine Auswahl dieser gelungenen 
Beispiele vorgestellt, die andere Kommunen 
aufgreifen können, wenn sie sich ebenfalls auf 
den Weg machen wollen, ein Konzept für die 
Altenarbeit vor Ort zu entwickeln.  
	 Ob sich diese Vorhaben umsetzen lassen, 
hängt in entscheidendem Maße davon ab, ob 
die Länder einen verbindlichen Rahmen für 
die Altenhilfeplanung schaffen und festlegen, 
welche Mindestanforderungen an Angebote 
für ältere Menschen angelegt werden sollten. 
Ausführungsgesetze sind hierfür am besten 
geeignet. Die zweitbeste Option sind Program-
me auf Landesebene, mit denen kreisfreie 
Städte und Landkreise finanziell und durch 
weitere fachliche Begleitung beim Aufbau oder 
der Weiterentwicklung von Strukturen und An-
geboten unterstützt werden.  
	 Die Verantwortung, ein Mindestmaß an 
Angeboten zu gewährleisten, liegt letztlich 
jedoch bei den Landkreisen und kreisfreien 
Städten selbst. Die Seniorenvertretungen und 
Seniorenorganisationen vor Ort sind aufgeru-
fen, die Verantwortlichen in ihrer Kommune 
an diese Verpflichtung zu erinnern und auf die 
guten Beispiele hinzuweisen.  

	 Denn ob es gelingt, eine kommunale Al-
tenarbeit auf den Weg zu bringen, die dem 
Ziel dient, die Teilhabe und selbstständige 
Lebensgestaltung älterer Menschen zu för-
dern, ist nicht nur eine Frage der vorhande-
nen finanziellen Möglichkeiten. Das zeigen 
die Beispiele von Städten und Gemeinden, die 
trotz geringer Mittel über eine gut ausgebaute 
Beratungs- und Angebotsstruktur verfügen90. 
Entscheidend sind vielmehr auch der politi-
sche Wille und die Bereitschaft, sich für ältere 
Menschen einzusetzen, und nicht zuletzt das 
Engagement der Älteren selbst, ihre Interessen 
einzubringen und für sie einzustehen.  
	 Ältere Menschen sind nicht nur deshalb ein 
wichtiger Teil der Gesellschaft, weil sie einen 
großen Anteil der Gesamtbevölkerung bilden. 
Zusammen mit anderen Generationen sind sie 
daran beteiligt, das Leben in der Gemeinde, 
der Stadt oder dem Kreis lebenswert zu ma-
chen. Die aktive Einbindung älterer Menschen 
und ihrer Ressourcen ist ein wesentlicher 
Faktor für die Sicherung von Lebensqualität 
und ein lebendiges soziales Miteinander al-
ler Generationen. Die kommunale Altenarbeit 
kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten. 
Von daher sind alle Beteiligten aufgefordert, 
hieran mitzuwirken.

90	Stratmann, J.: Vergleichende 
Untersuchung zur kommunalen  
Altenarbeit. Bonn 2021. Hrsg:  
BAGSO e. V. www.bagso.de.

https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2021/Disparitaetenstudie_Kommunale_Altenarbeit.pdf
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Anhang
Checkliste für die Erhebung von Grunddaten  
einer soziodemografischen Analyse 

Indikator Grundangaben Spezifische Angaben

Bevölkerungsstruktur Gesamtbevölkerung Männer-/Frauenanteil an Gesamt

Altersstruktur

Anzahl und Anteil an Gesamtbevölkerung 
der Altersgruppen:

Unter 18 Jahren
18–59 Jahre
60–64 Jahre
65–79 Jahre 
80 Jahre und älter

Männer-/Frauenanteil in der jeweiligen 
Altersgruppe 

50–59 Jahre
Möglichst in Fünfer-Schritten

Bevölkerungsentwicklung

Für die Gesamtbevölkerung und die  
o.g. Altersgruppen in den vergangenen  
10–20 Jahren nach Jahren 

Anzahl und Anteil an  
Zu- und Abwanderungen

Bevölkerungsprognose

Für die Gesamtbevölkerung und die  
entsprechenden Altersgruppen in den 
nächsten 10–20 Jahren nach Jahren  
oder in Fünfer-Schritten

Altenanteil in der  
Gesamtbevölkerung

Altenanteil an der  
Gesamtbevölkerung: 

60 Jahre+ an Gesamt
65 Jahre+ an Gesamt
80 Jahre+ an Gesamt

aktuell und im Zeitvergleich  
(Vergangenheit/Prognose)

Altenquotient
65 Jahre+ an potenziell  
erwerbstätiger Bevölkerung/
18–64 Jahre

Kulturelle Vielfalt/
Menschen mit Migrations-
hintergrund

Anzahl und Anteil von Menschen mit  
Migrationshintergrund an der Gesamt- 
bevölkerung

Anzahl und Anteil von Menschen mit  
Migrationshintergrund an der Gesamt- 
bevölkerung in den Altersgruppen 

50–59 Jahre
60–64 Jahre
65–79 Jahre
80 Jahre und älter

Männer-/Frauenanteil
ggf. aufgeschlüsselt nach  
einzelnen Herkunftsländern
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Indikator Grundangaben Spezifische Angaben

Haushalts- und  
Wohnstruktur

Anzahl und Anteil der  
Ein-Personen-Haushalte
Zwei-Personen- und 
Mehr-Personen-Haushalte an allen  
Haushalten in der Gesamtbevölkerung  
und möglichst auch spezifisch bei  
65-Jährigen und älteren Menschen

Eigenheim- und  
Mietwohnungsanteile  
in den Sozialräumen

Ökonomische Situation/
Altersarmut

Anzahl der Menschen, die Grundsicherung 
im Alter (SGB XII, Kap. 4) erhalten,  
und Entwicklung bezogen auf die letzten 
10–15 Jahre;
Anteil an der Altersgruppe 65+

Sozialräume
SGB-II-Anteile und Arbeitslosenquote  
in den Sozialräumen, gesamtstädtisch  
und kreisbezogen

Einige Kommunen weisen eine differen- 
zierte Sozialberichterstattung auf, in  
denen die einzelnen Stadtteile oder  
Sozialräume anhand von Indikatoren  
und Indexen differenziert beschrieben  
und analysiert werden (Gelsenkirchen,  
Mönchengladbach, Hamburg).

Menschen mit Behinderung
Anzahl und Anteil der Menschen mit  
Behinderung nach Alter, besonders ab  
65 Jahren

Hilfe- und Pflegebedarf

Pflegebedürftige, die Leistungen nach  
SGB XI beziehen, und Art der Leistungen 
(stationär, ambulante Sachleistung oder 
Pflegegeld)

Differenzierte Ausweisung nach Alter und 
bezogen auf Bevölkerung in der jeweiligen 
Altersklasse (besonders 65 Jahre und älter,  
65–79 Jahre und 80 Jahre und älter), zumeist 
nur auf kommunaler Ebene vorhanden

Auf Basis dieser Angaben ist eine 
Prognose des zukünftigen Pflegebedarfs 
möglich (ohne die Berücksichtigung  
anderer Einflussfaktoren).

Siehe dazu auch  
www.wegweiser-kommune.de.
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Fragenkatalog zur Bestandserhebung in den verschiedenen 
Handlungsfeldern der Altenhilfeplanung und Altenarbeit

Handlungsfeld Angebotsformen und  
Maßnahmen

Grundsätzliche  
Fragestellungen

Beteiligung
Seniorenbeirat, -rat oder -vertretung
Seniorenbeauftragte(r)
Projektgruppen/Arbeitskreise

Welche Beteiligungsformen für ältere  
Menschen und deren Vertretungen gibt es 
auf Ebene der Landkreise und kreisfreien 
Städte sowie in den kreisangehörigen  
Gemeinden und Städten bzw. auf kleinräu-
migerer Ebene?

Sind sie an der Erstellung von Altenplänen, 
der Umsetzung und Fortschreibung  
beteiligt?

Information
Internetseite, Newsletter, Broschüren,  
Seniorenzeitung, Informationsblätter,  
Pressebeiträge

Wie werden ältere Menschen über  
die verschiedenen Angebote informiert? 

Beratung

Seniorenberatung, -büro,  
Anlaufstellen für Fragen rund um das Alter

Trägerschaft
Auftrag der Kommune
Zielgruppe/n 
Zentral oder dezentral aufgestellt
Erreichbarkeit
Vorhandene Kooperationen und Netzwerke, 
um ggf. weitervermitteln zu können
Zugehende Formate (präventiver Hausbe-
such, Gemeindeschwester plus u.a.)

Spezifische Beratungsstellen  
wie Wohnberatung
Engagementberatung/  
Freiwilligenagenturen
Pflegeberatung, Demenzberatung, 
bspw. Ernährungs- und Gesundheits- 
beratung, Präventiver Hausbesuch,  
Schuldnerberatung 

Welche Beratungsstellen sind als  
allgemeine Anlaufstellen für ältere  
Menschen vorhanden, sind sie wohnort- 
nah ausgerichtet und vermitteln sie im  
Bedarfsfall an andere Fachberatungen 
weiter?

Welche spezifischen Beratungsstellen  
für ältere Menschen gibt es für weitere 
Lebenslagen?

Existieren weitere Beratungsstellen,  
die eine hohe Anzahl an älteren Menschen 
unter den Ratsuchenden aufweisen?

Begegnung

Begegnungsstätten, Altentreffs, Stadtteil- 
zentren, Mehrgenerationenhäuser, Gemeinde- 
zentren, Vereinshäuser, „Dritte Orte“
Nachbarschaftsformen, Seniorenkreise,  
soziale Netzwerke, Seniorengruppen,  
Gesprächskreise,
Bewegungs- und Sportangebote

Sind wohnortnah Begegnungsmöglich- 
keiten für ältere Menschen vorhanden? 

Welche Zielgruppen werden  
erreicht? 

Wo gibt es generationen- 
übergreifende Begegnungs- 
möglichkeiten?

Engagement

Freiwilligenagentur/-zentrale,  
Seniorenbüro, Ehrenamtsbörse,  
Vereine, Initiativen, Selbsthilfe- 
gruppen, Nachbarschaftshilfen,  
verschiedene Engagementformen  
für und von Älteren

Projekte für den Übergang in die  
nachberufliche Phase, Besuchsdienste

Wo und wie werden ältere Menschen über 
ein mögliches Engagement informiert? 

Wo und in welcher Form erhalten sie  
Unterstützung bei der Umsetzung ihrer 
Engagementbereitschaft? 

Welche Netzwerke sind vorhanden?
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Handlungsfeld Angebotsformen und  
Maßnahmen

Grundsätzliche  
Fragestellungen

Bildung

Bildungsangebote für ältere Menschen in 
Volkshochschulen, Begegnungsstätten, 
Verbänden, Kirchengemeinden, Vereinen, 
Seniorenakademie

Welche formellen und informellen  
Bildungsangebote gibt es für ältere  
Menschen? 

Gibt es Kooperationen mit anderen  
Angeboten der Seniorenarbeit?

Welche Gruppen werden vorrangig erreicht? 

Wie sieht die Kostenbeteiligung aus?

Kultur
Kulturangebote,  
Musikvereine/-gruppen,  
Seniorentheater

Welche Kulturangebote sind spezifisch  
auf ältere Menschen ausgerichtet?

Welche werden von ihnen besonders  
angenommen? Wo werden generationen- 
übergreifende Themen aufgegriffen?

Digitalisierung
Angebote zur Unterstützung der Nutzung 
digitaler Möglichkeiten und Erlangung kriti-
scher Medienkompetenz

Gibt es Angebote zur Weiterentwicklung  
von digitaler Kompetenz? 

Wie sehen diese Formate aus?

Wo besteht Entwicklungsbedarf? 

Wohnen

Wohnberatung/
Wohnungsanpassungsmaßnahmen

Besondere Wohnformen:  
Altenwohnungen/barrierefreie  
Wohnungen, Gemeinschaftliche  
Wohnformen, Wohngruppen,  
betreutes Wohnen, Alten- und  
Pflegeheime
Quartierskonzepte

Gibt es ein kommunales Wohnungs- 
konzept, in dem der besondere  
Anpassungs- und Wohnbedarf älterer  
Menschen aufgegriffen wird? 

Gibt es eine hauptamtliche Struktur im  
Bereich der Wohnberatung?

Gibt es besondere Quartierskonzepte?

Versorgung

Hausnotruf, Essen auf Rädern,  
Mittagstische, haushaltsnahe  
Dienstleistungen, Hausmeisterservice, Hel-
ferkreise, Betreuungsgruppen

Welche Dienste gibt es zu welchen  
Konditionen?

Mobilität Fahrdienste, Barrierefreiheit im ÖPNV, 
Bürgerbus

Welche Mobilitätshilfen und -angebote  
gibt es für ältere Menschen?

Medizinisch-therapeutische 
Versorgung

Allgemeinärztliche und fach- 
ärztliche Versorgung, medizinisch-thera-
peutische Versorgung

Wie steht es um die Erreichbarkeit  
von medizinischen und therapeutischen 
Versorgungsangeboten?

Pflege

Ambulante, teilstationäre und  
stationäre Pflege,
Pflegeberatung/-stützpunkt
Gerontopsychiatrische Angebote/
Demenzangebote
Angebote für pflegende Angehörige
Palliativmedizin/Hospizdienste

Wie sieht die Versorgungssituation  
im pflegerischen Bereich aus?

Gibt es eine Pflegeplanung? 

Wie sieht die Abstimmung mit der  
Altenhilfeplanung aus?
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auf der BAGSO-Internetseite heruntergeladen 
werden können.
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